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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Warum sollte man das Arbeitnehmererfindungsgesetz auf eine erneute Reformierung hin 

überprüfen, liegt die letzte doch noch keine Dekade in der Vergangenheit? Dies kann 

diverse Gründe haben. Die offensichtlichste sei die jüngste Diskussion bezüglich des Ar-

beitsrechts 4.0. Diese beschäftigt sich mit dem Wandel der Arbeitswelt, welche durch 

unterschiedliche Ursachen bedingt ist. Beispiele hierzu sind die Globalisierung und auch 

die Digitalisierung. Diese können auch negative Auswirkungen auf die Arbeitnehmer ha-

ben. So können diese Aspekte den Wegfall von Arbeitsplätzen bedeuten1, welcher mit-

hilfe von Wissen und Kreativität der Arbeitnehmer, welche nicht künstlich erzeugt wer-

den können, verhindert werden könnte. Vor allem die westlichen Industrienationen, zu 

denen auch Deutschland gehört, sind durch mangelnde Bodenschätze auf die Kompensa-

tion durch das Wissen der Mitarbeiter angewiesen. Hier kann an die Arbeitnehmererfin-

dungen angeknüpft werden, welche eben dieses Wissen und diese Kreativität zur Basis 

haben. Um dies auch nutzen zu können, muss ein rechtlicher Schutz erfolgen, welcher 

sich im Erfinderrecht niederschlägt. Auf dieses wiederum folgt das Patentrecht.2 Achtzig 

Prozent der Patente bestehen heutzutage aus Arbeitnehmererfindungen.3 Somit lohnt sich 

definitiv ein genauer Blick auf dieses Themengebiet.  

1.2 Zielsetzung 

Mit dieser Thesis wird beabsichtigt, herauszufinden, ob die Reform aus dem Jahre 2009 

ausreichend war oder ob eine weitere folgen sollte. Diesbezüglich sollen die Kritikpunkte, 

sofern sie existieren, herausgestellt werden. Im internationalen Rechtsvergleich sollen die 

derzeitigen Sachverhältnisse in den ausgewählten Ländern untersucht werden und wenn 

möglich, sollten hier Lösungen gefunden werden, welche für die potentiellen Problema-

tiken in Deutschland genutzt werden könnten.  

                                                 
1 http://www.arbeitenviernull.de/dialogprozess/weissbuch/zusammenfassung-der-ergebnisse.html (abge-
rufen am 06.08.2017). 
2 Rüve, Lars (2009): Internationales Arbeitnehmerprivatrecht – Die Einzelerfindung und die Gemein-
schaftserfindung von Arbeitnehmern im Internationalen Privatrecht Deutschlands, Europas und der Verei-
nigten Staaten von Amerika, S. 55. 
3 Gergen, Thomas (2015): Mediation und Translation im Recht des Geistigen Eigentums, S. 271. 

http://www.arbeitenviernull.de/dialogprozess/weissbuch/zusammenfassung-der-ergebnisse.html
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2 Grundlagen 

2.1 Begriffsdefinitionen 

Zunächst werden die für dieses Sachgebiet relevanten Begriffe definiert. Vor allem im 

Bereich bezüglich immaterieller Güter gibt es bis dato keine Legaldefinition, sodass in 

der Literatur unterschiedliche Begrifflichkeiten und Erläuterungen zu finden sind. Es soll 

im Folgenden die für diese Arbeit validen Begriffsdefinitionen festgehalten werden. 

2.1.1 Arbeitsrecht 

Arbeitnehmererfindungen werden einem Teil der Rechtsordnung, dem Arbeitsrecht zu-

geordnet, da dieses sich als Zusammenfassung aller juristischen Regeln definiert, welche 

die unselbstständige, abhängige Arbeit betreffen. Ferner wird das Arbeitsrecht wiederum 

in privates und kollektives Recht unterteilt. Dabei betrifft das private Arbeitsrecht die 

Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und das kollektive Arbeitsrecht re-

gelt die Belange zwischen den Betriebsräten und Gewerkschaften als Vertreter der Ar-

beitnehmer und den Arbeitgeberverbänden als Repräsentanten der Arbeitgeber.4 Somit 

wird bereits aus diesen Aspekten ersichtlich, dass das Arbeitsrecht nicht in einem, son-

dern in vielen Gesetzestexten wiederzufinden ist. Als Beispiele seien Arbeitsverträge, 

Tarifverträge5 aber auch europäisches Recht (EU-Recht) wie der Vertrag über die Ar-

beitsweise der Europäischen Union (AEUV) genannt, welcher beispielsweise die Best-

immungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit enthält.6 Bei der Vielzahl an unterschiedlichen 

Gesetzen ist das Rangprinzip zu beachten. Dieses besagt, dass die höhere Norm vor der 

niedrigen Norm anzuwenden ist. Dies wird anhand der Normenpyramide (Abbildung 1) 

grafisch dargestellt.7 

 

 

                                                 
4 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54192/arbeitsrecht-v10.html (abgerufen am 18.06.2017). 
5 Kramer, Ralph, Peter, Frank K. (2014): Arbeitsrecht: Grundkurs für Wirtschaftswissenschaftler, S. 8. 
6 https://www.juracademy.de/arbeitsrecht/grundzuege-arbeitsrecht.html (abgerufen am 18.06.2017). 
7 Kramer, Ralph, Peter, Frank K., S. 8. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54192/arbeitsrecht-v10.html
https://www.juracademy.de/arbeitsrecht/grundzuege-arbeitsrecht.html
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Aus dieser Grafik ist ersichtlich, dass das europäische Recht an erster Stelle steht und 

somit den Vorrang vor allen anderen Gesetzen hat. Dicht gefolgt wird es vom Grundge-

setz (GG). Dieses  enthält wichtige Grundrechte wie z. B. die Religionsfreiheit Art. 4 GG, 

welche auf das Arbeitsrecht Einfluss haben könnte.8 Als nächste Stufe sind die einfachen 

Gesetze zu nennen wie z. B. das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).9 Hier sei als Beispiel 

der neue § 611 a BGB zu nennen, welcher unter anderem den Begriff des Arbeitnehmers 

definiert. Weiter unten in der Normenpyramide befinden sich noch die Tarifverträge, Be-

triebsvereinbarungen und Arbeitsverträge, welche offensichtlich eine untergeordnete 

Rolle im Vergleich zu den bisher genannten Gesetzen aufweisen.  

Bezüglich der Rangfolge sei noch die Ausnahme des Günstigkeitsprinzips erläutert. Die-

ses besagt, dass wenn eine niedrigere Norm bedeutend günstiger für den Arbeitnehmer 

ausfällt, findet eben diese ihre Anwendung. Ein weiteres Prinzip, welches in diesem Zu-

sammenhang genannt werden muss, ist das Spezialitäts- oder Ordnungsprinzip. Dieses 

wird genutzt, wenn zwei ranggleiche Normen aufeinander treffen. Dies ist häufig bei Ta-

rifverträgen der Fall. Es gilt dann die Norm, welche spezieller zum Fall bezüglich räum-

lichen, fachlichen und/oder persönlichen Faktoren passt.10  

                                                 
8 https://www.juracademy.de/arbeitsrecht/grundzuege-arbeitsrecht.html (abgerufen am 18.06.2017). 
9 Kramer, Ralph, Peter, Frank K., S. 8. 
10 Kramer, Ralph, Peter, Frank K., S. 8. 

Abbildung 1: Normenpyramide des Arbeitsrechts 

Quelle: Kramer, Ralph, Peter, Frank K., S. 8. 

 

https://www.juracademy.de/arbeitsrecht/grundzuege-arbeitsrecht.html
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An dieser Stelle sei noch die jüngste Diskussion und Entwicklung bezüglich des Arbeits-

rechts erwähnt: das Arbeitsrecht 4.0. Dieses beinhaltet den Wandel der Arbeitswelt durch 

verschiedene Faktoren wie die Digitalisierung, Globalisierung, demografischer Wandel 

und weitere Anforderungen. Aufgrund dessen entstehen neue Spannungsfelder zwischen 

technologischen sowie wirtschaftlichen Neuerungen und den Arbeitsbedingungen. Ein 

Beispiel hierfür sei, dass technologischer Fortschritt den Wegfall von Arbeitsplätzen be-

deuten kann und unter welchen Arbeitsbedingungen die verbleibenden Arbeitnehmer ih-

rer Beschäftigung nachgehen werden. Aber auch die Datensammlung und das damit ein-

hergehende Risiko den Datenschutz betreffend, ist ein zentrales Thema im Arbeitsrecht 

4.0. Die Grundhaltung des Arbeitsministeriums bezüglich dieses Wandels ist positiv, da 

kein vollkommener Wegfall des Menschen aus der Arbeitswelt erwartet wird. Vielmehr 

werden ein Wandel der Berufe und eine Verschiebung zwischen den Branchen diagnos-

tiziert.11 Im Hinblick auf diese Entwicklung sei die Bedeutung von Wissen, welches die 

Arbeitnehmer haben und deren Fähigkeiten, daraus Neuerungen zu schaffen, erwähnt. 

Auch die Kreativität, welche als weitere Zutat nötig ist, kann durch keine Technologie 

künstlich erzeugt werden. Somit hat das Themengebiet der Arbeitnehmererfindungen ei-

nen hohen Stellenwert und Potential im übergeordneten Kontext des Arbeitsrechts 4.0 

und seinen weiteren zu erwartenden Entwicklungen. 

2.1.2 Arbeitnehmer 

Im weiteren Verlauf wird der Begriff des Arbeitnehmers erläutert, da dies essentiell ist 

bezüglich der Behandlung des Themengebietes der Arbeitnehmererfindungen. Im Rah-

men der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, welches am 01. April 2017 in 

Kraft getreten ist, wird erstmals der Begriff des Arbeitnehmers im Bürgerlichen Gesetz-

buch genau definiert. Grundlage hierzu waren die Leitsätze der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung. Dem neuen § 611 a BGB zufolge sind Arbeitnehmer aufgrund eines 

privatrechtlichen Vertrages an einen anderen zur Leistung verpflichtet, welches sich in 

persönlicher Abhängigkeit  ausdrückt. Dies definiert sich durch weisungsgebundene, 

fremdbestimmte Arbeit. Die Weisungen können bezüglich des Inhalts, Durchführung, 

Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit geregelt sein. Des Weiteren sind Arbeitnehmer laut 

                                                 
11 http://www.arbeitenviernull.de/dialogprozess/weissbuch/zusammenfassung-der-ergebnisse.html (abge-
rufen am 18.06.2017). 

http://www.arbeitenviernull.de/dialogprozess/weissbuch/zusammenfassung-der-ergebnisse.html
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Gesetz nicht frei in der Gestaltung ihrer Tätigkeit und Arbeitszeit. Der Grad der persön-

lichen Abhängigkeit hänge dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Es 

müssen zur korrekten Definition jedoch die gesamten Umstände betrachtet werden. Dabei 

kommt es nicht auf die ausdrückliche Bezeichnung im Vertrag an, solange es aus der 

tatsächlichen Durchführung des Vertragsverhältnisses ersichtlich ist. Weitere Merkmale 

stellen die Pflichten des Arbeitnehmers dar. Zum einen ist die Arbeitspflicht zu nennen. 

Er ist zu Leistung der versprochenen Dienste verpflichtet gem. § 611 (1) BGB. Dabei hat 

der Arbeitnehmer diese Leistung persönlich zu erbringen (§ 613 BGB). Zum anderen ist 

die Nebenpflicht in Gestalt der Treuepflicht zu erwähnen. Hier soll sichergestellt werden, 

dass die schutzwürdigen Interessen des Arbeitgebers gewahrt werden. Als gesetzliche 

Grundlage sei hier § 241 (2) BGB zu nennen.12 

Im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), welches in der Normenpyramide niedriger an-

gesetzt ist und den Betriebsvereinbarungen zugeordnet wird, finden sich weitere Merk-

male zum Begriff des Arbeitnehmers. So ist gemäß § 5 (1) BetrVG zu entnehmen, dass 

Arbeitnehmer als Arbeiter und Angestellte bezeichnet werden. Ebenfalls inkludiert wer-

den Auszubildende. Des Weiteren hat es keine Bedeutung, ob diese im Betrieb, im Au-

ßendienst oder mit Telearbeit beschäftigt werden. Ebenfalls gehören in Heimarbeit be-

schäftigte zum Begriff des Arbeitnehmers, sollten sie hauptsächlich für den Betrieb ar-

beiten. Ferner gelten zu dieser Begriffsdefinition Beamte, Soldaten, Arbeitnehmer des 

öffentlichen Dienstes und die jeweiligen Auszubildenden jeder Gruppierung. Außerdem 

werden bestimmte Berufsgruppen in § 5 (2) BetrVG ausgeschlossen. Dazu gehören Per-

sonen, die in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur ge-

setzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist sowie die Gesellschafter einer 

OHG oder die Mitglieder einer anderen Personengesamtheit, soweit sie durch Gesetz, 

Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit oder zur Ge-

schäftsführung berufen sind. Außerdem fallen darunter Personen, deren Beschäftigung 

nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend durch Beweggründe kari-

tativer oder religiöser Art bestimmt ist oder zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sitt-

lichen Besserung oder Erziehung beschäftigt werden. Auch hinzugezählt werden der Ehe-

                                                 
12 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55027/treuepflicht-des-arbeitnehmers-v6.html (abgerufen am 
01.03.2017). 
 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55027/treuepflicht-des-arbeitnehmers-v6.html
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gatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte ersten Grades, die in häuslicher Ge-

meinschaft mit dem Arbeitgeber leben. Zusätzlich wird in § 5 (3) BetrVG hervorgehoben, 

dass leitende Angestellte in der Regel nicht unter den Begriff des Arbeitnehmers fallen. 

2.1.3 Materielle / Immaterielle Güter sowie immaterielle Wirtschaftsgüter 

Da Arbeitnehmererfindungen im Fokus dieser Arbeit stehen, müssen auch in diesem Zu-

sammenhang die Begrifflichkeiten der immateriellen Güter und der daraus möglichen re-

sultierenden immateriellen Wirtschaftsgüter zunächst erläutert werden. Dabei ist zu be-

achten, dass eine einheitliche Definition über immaterielle Güter derzeit noch nicht exis-

tiert. Es gibt einige verschiedene Bezeichnungen, oft in Form von Anglizismen. Diese 

Tatsache stiftet nicht zu wenig Verwirrung und Unklarheit. So wird häufig von Intellec-

tual Property, Intangibles oder auch Intangible Capital gesprochen, um nur einige Be-

griffe zu erwähnen. Im Folgenden soll eine Annäherung an die Definition von immateri-

ellen Wirtschaftsgütern über die bereits bekannten materiellen Güter stattfinden.13 

 

Abbildung 2: Abgrenzungsschema für materielle und immaterielle Güter 

Quelle: Wöhrmann, Arnt, S. 12. 
 

                                                 
13 Wöhrmann, Arnt (2009): Intangible Impairment: Qualitativer Impairment-Test für immaterielle Vermö-
genswerte, S. 11. 
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Wie in Abbildung 2 erkennbar, werden Güter zunächst in zwei Kategorien unterteilt: ma-

terielle und immaterielle Güter. Die klassischen materiellen Güter bedürfen keiner auf-

wendigen Erläuterung. So gibt es die rein materiellen Güter, welche ausschließlich aus 

Materie bestehen wie beispielsweise ein Tisch. Eine weitere Form der materiellen Güter 

stellen die Verbundgüter dar. Diese bestehen aus materiellen sowie immateriellen Be-

standteilen. Letztere begründen zu meist das technische Know-how des Gutes. Als Bei-

spiel sei ein TV-Receiver zu nennen.14 

Die immateriellen Güter können wiederum in drei Gruppierungen unterteilt werden. Die 

erste Kategorie seien die materialisierten immateriellen Güter. Dies sind immaterielle Gü-

ter, welche mit einem materiellen Trägermedium untrennbar verbunden sind. Das heißt, 

dass das immaterielle Gut nicht genutzt werden kann ohne das materielle Gut, welches 

ein Träger für dieses ist. Beispielweise ist eine Notenabfolge in Form von Musik ein im-

materielles Gut, welches jedoch einen Träger wie z. B. eine CD braucht, um abgespielt 

werden zu können. Des Weiteren gibt es die rein immateriellen Güter. Hierunter werden 

Güter verstanden, welche keine materiellen Bestandteile haben.15 Tragen sie wesentlich 

zum Gesamtunternehmenswert bei, spricht man von immateriellen Wirtschaftsgütern. 

Beispiele sind wie folgt: Standort, Kundenkreis, Firmenname, Organisation, Leitung, 

Mitarbeiterstamm, Konzessionen, Kontingente, Erfindungen sowie verschiedene Rechte 

(Patente, Lizenzen, Warenzeichen und Gebrauchsmusterrechte, Bezugs- und Beliefe-

rungsrechte, Urheberrechte, Verlagsrechte, usw.).16 Zuletzt sind die Nominalgüter als 

dritte Form der immateriellen Güter zu erläutern. Dies sind Güter, welche nur dem fi-

nanzwirtschaftlichen Bereich zuzuordnen sind.17 Hierzu gehören beispielsweise Geldfor-

derungen.18 

2.1.4 Sacheigentum, Geistiges Eigentum, Immaterialgüterrechte 

Die zuvor beschriebenen immateriellen Wirtschaftsgüter sind von ihrer Begrifflichkeit 

im Bereich der Ökonomie anzusiedeln. Im rechtlichen Sinne spricht man von Geistigem 

Eigentum, welches in bestimmten Ausprägungen durch das Immaterialgüterrecht ge-

schützt wird. Letzteres beinhaltet die Regelungen der Rechte an immateriellen, geistigen 

                                                 
14 Wöhrmann, Arnt, S. 11-12. 
15 Wöhrmann, Arnt, S. 11-13. 
16 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/58123/immaterielles-wirtschaftsgut-v12.html (abgerufen am 
01.03.2017). 
17 Wöhrmann, Arnt, S. 12, Abb.3. 
18 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/11718/nominalgut-v6.html (abgerufen am 01.03.2017). 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/58123/immaterielles-wirtschaftsgut-v12.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/11718/nominalgut-v6.html


 
Grundlagen 8 

 
 

 
 

Leistungen, welche im Begriff der Information ihren Ausdruck finden. Schützt man diese 

Information, z. B. im technischen Bereich, kann ein gewerbliches Schutzrecht, beispiels-

weise in Form eines Patents, entstehen.19  

Im Folgenden wird auf den Aspekt des Eigentums näher eingegangen. Im dritten Buche 

des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind im dritten Abschnitt die Regelungen zum 

Eigentum festgelegt. So heißt es im § 903 BGB Befugnisse des Eigentümers: Der Eigen-

tümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit 

der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Dabei 

ist Eigentum ein absolutes Recht. Das heißt, dass eine Person die Freiheit an der Sache 

hat und alle anderen somit nicht. Es herrscht also eine eindeutige Verteilung diesbezüg-

lich. Hat eine natürliche Person Eigentum an einer Sache, beispielsweise an einem Haus 

oder einem Auto, hat dieser eine soziale Machtposition gegenüber allen anderen Perso-

nen.20 Sacheigentum kann ein jeder sich vorstellen und auch die oben beschriebenen Frei-

heiten durch diese. Bei geistigem Eigentum sind ebenfalls diese Struktur und Wirkungen 

von Eigentumsrechten zu finden. Da es sich jedoch um etwas Nicht-fassbares handelt, 

fehlt möglicherweise die Vorstellung und Verbindung, welche anhand des Urheberrechts 

nun veranschaulicht werden soll. Ein Werk, sei es ein Buch, ist eine persönliche geistige 

Schöpfung des Autors. Er hat die Macht, dieses zu veröffentlichen oder auch mögliche 

Entstellungen zu verbieten. Der Autor hat also ein exklusives Eigentumsrecht an seiner 

Sache. Der einzige Unterschied zwischen den Eigentumsrechten an Sach- und Geistigem 

Eigentum ist, dass Letzterem kein materielles Substrat zu Grunde liegt.21 

Wie zuvor angedeutet, werden durch das Immaterialgüterrecht nicht alle immateriellen 

Güter geschützt. Grund hierfür ist die Besonderheit, dass Geistiges Eigentum grundsätz-

lich mehr Wohlstand schaffen soll. Wird es jedoch in einem zu großem Umfang ge-

schützt, kann dies nicht stattfinden. Denn der Handlungsspielraum der übrigen Marktteil-

nehmer und somit der Wettbewerb werden sonst zu sehr eingeschränkt. Es bleibt also 

abzuwägen zwischen dem Schutzinteresse des Rechtsinhabers und dem Freihaltebedürf-

nis der Öffentlichkeit.22 Ein Beispiel, indem eben dieses Freihaltebedürfnis der Öffent-

lichkeit vorging, ist der Fall Microsoft. Laut der Europäischen Kommission hatte der 

                                                 
19 Gergen, Thomas, S. 131, 133.   
20 Eimer, Thomas R.,  Röttgers, Kurt, Völzmann-Stickelbrock, Barbara Hg. (2010): Die Debatte um geis-
tiges Eigentum: Interdisziplinäre Erkundungen, S. 57. 
21 Eimer, Thomas R.,  Röttgers, Kurt, Völzmann-Stickelbrock, Barbara Hg., S. 58. 
22 Gergen, Thomas, S. 133, 134.   
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Software-Riese mit seiner urheberrechtlich geschützten Gestaltung seines Betriebssys-

tems seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt und Entwicklungen von Konkurren-

ten erheblich erschwert. Folge war, dass die Verbraucher weniger Auswahl am Markt 

hatten und somit hohe Preise in Kauf nehmen mussten. Microsoft musste ein Bußgeld in 

Höhe von knapp 500 Millionen Euro zahlen.23 

Eine Gemeinsamkeit von Sacheigentum und geistigem Eigentum findet sich in der Aus-

schließlichkeit. Während jedoch bei Sachen, die Ausschließlichkeit grundsätzlich vor-

liegt, da sie begründet durch ihre Substanz von nur einer Person genutzt werden können 

(z. B. kann eine Brille nicht von mehreren Personen gleichzeitig getragen werden), muss 

bei geistigem Eigentum der Ausschluss künstlich erzeugt werden. Ein Beispiel zu Letz-

terem sei das Hören von Musik. Hier muss die Ausschließlichkeit in Form von einer mo-

netären Gegenleistung errichtet werden. Wer nicht zahlen kann oder will, wird ausge-

schlossen vom Konsum des Gutes.24 Auch das Rivalitätsprinzip sei in diesem Zusam-

menhang erläutert. Die Menge eines Gutes, die von einem Individuum konsumiert wurde, 

kann nicht von einem anderen Individuum ebenfalls konsumiert werden.25 Bei Gegen-

ständen ist die Rivalität gegeben, da z. B. nur eine Person das Stück Brot essen kann, 

nicht aber eine andere Person dasselbe Stück. Anders sieht es bei immateriellen Gütern 

aus. So kann beispielsweise eine Zeitung, welche Träger für Informationen ist, von meh-

reren Personen gelesen werden und das immaterielle Gut Information konsumieren. Die-

ses ist ohne Substanzverlust für den nächsten Leser in gleichem Maße nutzbar. 

Ein bedeutender Unterschied sei an dieser Stelle noch erläutert. Während das Sacheigen-

tum räumlich unbegrenzt ist, besagt das Territorialprinzip, dass der Schutz des immateri-

ellen Gutes limitiert ist auf das Territorium des betreffenden Staates, in welchem z. B. die 

Erfindung zum Patent angemeldet worden ist. Sollte also eine Erfindung in Deutschland 

patentiert sein, kann in einem anderen Staat, sollte dort kein Schutzrecht für diese Idee 

existieren, diese ohne weiteres von einem Dritten genutzt, vervielfältigt und veräußert 

werden.26 

                                                 
23 Eimer, Thomas R.,  Röttgers, Kurt, Völzmann-Stickelbrock, Barbara Hg., S. 59. 
24 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4470/ausschlussprinzip-v9.html (abgerufen am 23.06.2017). 
25 http://groups.uni-paderborn.de/reiss/mikrobuch_homepage/glossar.html#NT0000101A (abgerufen am 
23.06.2017). 
26 Gergen, Thomas, S. 135. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4470/ausschlussprinzip-v9.html
http://groups.uni-paderborn.de/reiss/mikrobuch_homepage/glossar.html#NT0000101A
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2.1.5 Erfindungen 

In diesem Abschnitt wird der Begriff der Erfindungen näher beleuchtet, da die vorlie-

gende Thesis Arbeitnehmererfindungen zum Thema hat. Erfindungen können als Bei-

spiele für immaterielle Wirtschaftsgüter genannt werden, wie in Kapitel 2.1.3 erläutert. 

Grundlage für Erfindungen ist das Wissen, welches im Kopf des Erfinders vorhanden ist 

und die kreativen Leistungen, welche auf der Anwendung von Erkenntnissen auf techni-

schem Gebiet beruhen. Dabei sind sie unbedingt abzugrenzen von Entdeckungen. Letz-

teres bedeutet lediglich auffinden von etwas bereits Vorhandenem. Des Weiteren können 

Erfindungen durch ein gewerbliches Schutzrecht in Form eines Patents oder Gebrauchs-

musters geschützt werden. Diese sind vererblich, übertragbar und auch die Grundlage für 

die Erteilung einer Lizenz.27 Voraussetzungen für diese gewerblichen Schutzrechte sind, 

dass es sich um eine Neuheit handelt, dass es aus einer erfinderischen Tätigkeit entspringt 

sowie gewerblich anwendbar ist. Sind alle diese Faktoren vorhanden, besteht bereits mit 

Fertigstellung der Erfindung das Erfinderrecht. Dieses Recht an einer Erfindung besteht 

aus zwei Teilen. Zum einen aus dem Vermögensrecht, welches Anwendung unter § 823 

(2) BGB findet. Zum anderen aus dem Persönlichkeitsrecht, dass sich auf das Recht des 

Erfinders, der Erfinderbenennung gemäß §§ 37, 63 PatG bezieht.28 Auf das Erfinderrecht 

folgt wiederum das Recht auf Erteilung eines Patents. Wird das Patent tatsächlich ange-

meldet, findet eine Realisierung des vermögensrechtlichen Teils statt. Hingegen wird der 

persönlichkeitsrechtliche Aspekt durch das im Naturrecht vorhandene Recht der Persön-

lichkeit an der eigenen Schöpfung, also dem geistigen Eigentum, begründet. Findet nun 

eine Anmeldung zum Patent statt, gewinnt man zwar an vermögensrechtlichen Teilen in 

Form von Verwertungserlösen, verliert jedoch gleichzeitig Teile des persönlichkeits-

rechtlichen Anteils,29 da das geistige Eigentum, die Information, öffentlich wird. Durch 

die Veröffentlichung verliert das immaterielle Gut an Wert, da nun auch andere Personen 

Zugriff zu dieser Information haben.30 Es verbleibt letztendlich die Erfinderehre gemäß 

den §§ 37, 63 PatG. Wird die Erfindung von einem Arbeitnehmer gemacht, so fällt sie 

unter das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG).31 Hier ist zu erkennen, dass der 

                                                 
27 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3910/erfindung-v7.html (abgerufen am 01.03.2017). 
28 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3910/erfindung-v7.html (abgerufen am 01.03.2017). 
29 Rüve, Lars, S. 55. 
30 Vgl. Kapitel 2.1.4 Ausschlussprinzip. 
31 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3910/erfindung-v7.html (abgerufen am 01.03.2017). 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3910/erfindung-v7.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3910/erfindung-v7.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3910/erfindung-v7.html
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persönlichkeitsrechtliche Teil dem Arbeitnehmererfinder erhalten bleibt, da er als Erfin-

der genannt werden muss gemäß § 63 PatG. Der vermögensrechtliche Teil jedoch geht 

an den Arbeitgeber über, da nur er alleine berechtigt ist, die Erfindung zum Patent anzu-

melden gemäß § 13 ArbnErfG.32 

2.1.6 Patent- und Gebrauchsmusterrecht (Erfinderrecht) 

Um Erfindungen schützen und letztendlich auch nutzen zu können, gibt es die in Kapitel 

2.1.5 bereits erwähnten gewerblichen Schutzrechte in Form von Patent- und Gebrauchs-

musterrechten. Das Gebrauchsmusterrecht ist dabei die reduzierte Variante des Patent-

rechts, welche jedoch auch ihre Existenzberechtigung hat. Die genauen Regelungen und 

Informationen über das Gebrauchsmusterrecht sind im Gebrauchsmustergesetz und in der 

Gebrauchsmusterverordnung geregelt. Beide Rechte werden im Folgenden dargestellt.33  

Es besteht Konsens darüber, dass beide ihre Aufgabe im Schutz von technischen Erfin-

dungen haben. Bei Gebrauchsmusterrechten werden jedoch Verfahren vom Schutz aus-

geschlossen im Gegensatz zum Patentschutz. Des Weiteren ist das Gebrauchsmuster-

schutzrecht in nur wenigen Wochen aktiviert. Vergleichsweise dazu kann es beim Patent-

recht bis zu einigen Jahren dauern. Ein weiterer nicht unbedeutender Unterschied ist der 

Preis. So ist das Gebrauchsmusterrecht deutlich preiswerter als das Patentrecht. Bei bei-

den gelten die sachlichen Schutzvoraussetzungen, welche hier nochmals kurz dargestellt 

werden: zum einen muss es eine Neuheit gemäß § 3 PatG sein, d. h. wenn sie nicht zum 

Stand der Technik gehört. Des Weiteren muss es sich um eine erfinderische Leistung 

gemäß § 4 PatG handeln. Dies ist der Fall, wenn die Erfindung sich nicht in einer für 

einen Fachmann nahe liegenden Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Die letzte sach-

liche Schutzvoraussetzung ist die gewerbliche Anwendbarkeit gemäß § 5 PatG, welche 

vorliegt, wenn der Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der 

Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.34 

Der Unterschied zum Patent ist jedoch, dass beim Gebrauchsmusterrecht eben diese 

Schutzvoraussetzungen nicht vom zuständigen Amt, dem Deutschem Patent- und Mar-

kenamt, kurz DPMA, geprüft werden, wie es beim Patentrecht der Fall ist. Es wird ledig-

                                                 
32 Vgl. Rüve, Lars, S. 56. 
33 https://www.dpma.de/gebrauchsmuster/ (abgerufen am 01.03.2017). 
34 https://www.dpma.de/gebrauchsmuster/ (abgerufen am 01.03.2017). 

https://www.dpma.de/gebrauchsmuster/
https://www.dpma.de/gebrauchsmuster/
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lich kontrolliert, ob es sich um eine technische Erfindung handelt. So müssen die Anmel-

der diese Voraussetzungen selbst prüfen. Sollte es, auch nach Eintragung des Rechts, zu 

Lücken diesbezüglich kommen, können keine aus dem Schutz heraus stammenden 

Rechte geltend gemacht werden. Somit wäre das eingetragene Gebrauchsmusterrecht 

nutzlos. Bezüglich der Schutzdauer ist ebenfalls ein großer Unterschied zu erkennen. Der 

Gebrauchsmusterschutz ist für maximal zehn Jahre zu nutzen. Nach jeweils drei, sechs 

und acht Jahren ist eine Verlängerung gegen eine Aufrechterhaltungsgebühr möglich, bis 

zu den genannten maximalen zehn Jahren. Der Patentschutz hingegen hat eine maximale 

Dauer von zwanzig Jahren gemäß § 16 PatG, welcher ebenfalls nach bestimmten Zeitab-

schnitten bis zum zwanzigsten Jahr verlängert werden kann. Ein weiterer wichtiger As-

pekt zum Gebrauchsmusterrecht ist, dass es nur in der Bundesrepublik Deutschland Gül-

tigkeit hat. Das liegt hauptsächlich daran, dass oft kein äquivalentes Recht in anderen 

Staaten existiert.35 Das Patentrecht wiederum kann auch international erworben werden. 

In diesem Falle ist das Europäische Patentamt, kurz EPA, für die Erteilung des Patents 

zuständig. Aufgrund des Territorialprinzips, welches besagt, dass eine Rechtsordnung 

nicht über ihr Territorium hinaus gelten kann, ist jedoch ein Patent, welches weltweit 

Anwendung findet, nicht existent. Das Europäische Patentamt bietet jedoch sogenannte 

Bündelpatente an. Somit kann der Erfinder ein Patent über eine einzige Anmeldung er-

halten, welche in ausgewählten Staaten, dem Bündel entsprechend, gilt.36 Dabei findet 

das jeweilige nationale Schutzrecht Anwendung. Bei der World Intellectual Property Or-

ganization, kurz WIPO, können auch Schutzrechte außerhalb Europas erworben wer-

den.37  

2.2 Rechtskollisionen 

Da die Basis dieser Arbeit, die Arbeitnehmererfindungen, bereits eine Überschneidung 

von zwei Rechtsgebieten darstellt, soll auch ein Blick in angrenzende, weitere Rechtsge-

biete stattfinden. Ein Überblick bietet die nachfolgende Abbildung 3.  

                                                 
35 https://www.dpma.de/gebrauchsmuster/ (abgerufen am 01.03.2017). 
36 Gergen, Thomas, S. 272. 
37 Gergen, Thomas, S. 278. 

https://www.dpma.de/gebrauchsmuster/
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Abbildung 3: Rechtskollisionen 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

2.2.1 Urheber- und Erfinderrecht (Patent- und Gebrauchsmusterrecht) 

Aufgrund ihres gleichen Ursprungs, der Voraussetzung von individueller geistiger Leis-

tung, lohnt sich eine genaue Betrachtung beider Rechte im direkten Vergleich. Eine Ge-

meinsamkeit besteht darin, dass die Rechte vererbbar sind gemäß § 15 PatG (1) und § 28 

(1) UrhG. Der entscheidende Unterschied ist jedoch, dass es sich beim Erfinderrecht um 

technische und im Urheberrecht um kulturelle Ergebnisse handelt. Letzteres ist im § 1 

UrhG wiederzufinden: die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst 

genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes. Im Patentgesetz ist im § 

1 (1) festgehalten, dass Gegenstand dieses Gesetzes Erfindungen auf allen Gebieten der 

Technik sind. Weiterhin werden im zweiten Absatz auch Erfindungen bezüglich biologi-

schen Materials mit eingeschlossen. Definitiv ausgeschlossen werden ästhetische Form-

schöpfungen in § 1 (3) S. 3 PatG. Diese sind wiederum dem Urhebergesetz zugeordnet. 

Die Entstehung des Schutzes ist ein weiterer prägnanter Unterschied. So entsteht das Ur-

heberrecht originär durch die geistige Schöpfung. Das Patent oder Gebrauchsmuster muss 

erst angemeldet werden, um den Schutz zu erhalten. Des Weiteren ist die Sperrwirkung 

der beiden Bereiche kontrastreich. Eine Erfindung gibt es definitiv nur einmal. Sollte also 
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ein Erfinder eine bereits eingetragene Erfindung anmelden wollen, ist dies ausgeschlos-

sen. Im Urheberrecht ist es jedoch möglich, dass ein Schöpfer ein gleiches Werk erschaf-

fen hat, wie eine andere Person. Beide erlangen entsprechend das Urheberrecht an ihrem 

Werk.38  

2.2.2 Urheber- und Arbeitsrecht 

Da zwischen dem Erfinderrecht und dem Urheberrecht teilweise Parallelen erkennbar 

sind, wird ein kurzer Einblick gewährt, wie das Urheberrecht bei der Kollision mit dem 

zweiten Rechtsgebiet dieser Arbeit, dem Arbeitsrecht, behandelt wird. So überschneiden 

sich das Urheberrecht und das Arbeitsrecht teilweise. Beispielsweise schützen sie be-

stimmte Tätigkeiten. Grundlegend verschieden sind jedoch die Charakteristika dieser Tä-

tigkeiten.39 So ist die Arbeit definiert als eine unselbstständige, abhängige Beschäftigung, 

welche fremdbestimmt ist und an Weisungen hinsichtlich Art, Ausführung, Ort und Zeit 

gebunden ist.40 Gegenteilig dazu bezieht sich das Urheberrecht auf freischaffende, also 

unabhängige Beschäftigte. Weiterhin ist zu nennen, dass das Arbeitsrecht keine Unter-

schiede bezüglich Art und Qualität der Arbeit macht. Hingegen schützt das Urheberrecht 

nur die individuell geschaffenen Werke.41 Das heißt, es muss eine gewisse Kreativität 

und damit Qualität vorhanden sein, welche über eine gewöhnliche Idee hinausgeht.42 

Auch bezüglich des Arbeitsergebnisses gibt es grundlegende Unterschiede. So ist im Ar-

beitsrecht kein Werk zu erschaffen sondern die Erfüllung der vereinbarten Pflichten aus 

dem Arbeitsvertrag heraus sind von Belang. Im Urheberrecht ist jedoch ein Werk zu er-

schaffen die Voraussetzung um den Schutz überhaupt zu erlangen. Des Weiteren werden 

die Eigentumsverhältnisse beleuchtet. Im Arbeitsrecht ist der Arbeitnehmer in einem ab-

hängigen Verhältnis zum Arbeitgeber, um die verlangte Tätigkeit auszuführen. Dafür er-

hält er das vereinbarte Entgelt in Form von Lohn oder Gehalt. Beim Urheberrecht schafft 

der Urheber das Werk mit seinem Geist, unabhängig von anderen Personen und ist somit 

der originäre Besitzer an dessen Rechten.43  

                                                 
38 Gergen, Thomas, S. 160, 161. 
39 Gergen, Thomas, S. 159. 
40 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54192/arbeitsrecht-v10.html (abgerufen am 01.03.2017). 
41 Gergen, Thomas, S. 160. 
42 http://www.urheberrecht.justlaw.de/schutz-urheberrecht.html (abgerufen am 01.07.2017). 
43 Gergen, Thomas, S. 160. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54192/arbeitsrecht-v10.html
http://www.urheberrecht.justlaw.de/schutz-urheberrecht.html
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In der Praxis treffen beide Rechte jedoch häufig aufeinander, da Werke oft in einem Ar-

beitsverhältnis entstehen.44 Auch in diesem Falle greift das Urheberrecht. Jedoch erhält 

der Arbeitgeber in der Regel weitgreifende Nutzungsrechte an den Werken. Dies ist der 

Fall, wenn sich das Arbeitsergebnis aus dem Inhalt oder Wesen des Arbeits- oder Dienst-

verhältnisses ableiten lässt bzw. wenn es in Erfüllung der Pflichten, welche aus dem Ar-

beitsvertrag resultieren, entstanden ist. Da dies meistens nicht detailliert im Arbeitsver-

trag aufgeführt wird, wurden Kriterien festgehalten, welche die Bestimmung bezüglich 

des geschilderten möglichen Sachverhalts erleichtern sollen45: die betriebliche Funktion 

(ob die Herstellung von Werken eine Aufgabe des Arbeitnehmers ist), die Verwendbar-

keit des Werkes für den Arbeitgeber (ob das Werk in den Sachbereich des Arbeitgebers 

fällt), das Berufsbild des Arbeitnehmers (ob die Herstellung von Werken typisch ist für 

diesen Beruf) und zum Teil wird die Branche in Betracht gezogen. Im Zeitungswesen ist 

es beispielsweise alltäglich, Texte zu verfassen während dies im Finanzsektor eher weni-

ger der Fall ist. Ausgenommen von der Übertragung der Nutzungsrechte an den Arbeit-

geber sind außervertragliche Werke sowie Werke, welche vor Abschluss des Arbeitsver-

trages erschaffen worden sind.46  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei Vorliegen eines Arbeits- oder Dienstver-

hältnisses der Arbeitnehmer die Nutzungsrechte dem Arbeitgeber überlassen muss, auch 

wenn dies nicht eindeutig im Arbeitsvertrag geschildert wird. Diese Überlassung muss 

dementsprechend nicht schriftlich erfolgen sondern sie ist stillschweigend. Da das Schaf-

fen eines Werkes eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis darstellt, hat der Arbeitnehmer-

urheber kein Recht auf eine gesonderte Vergütung, da diese mit dem Lohn oder Gehalt 

abgegolten wird. In manchen Fällen kann eine zusätzliche angemessene Vergütung erfol-

gen gem. §§ 32, 32a UrhG. Dies ist z. B. der Fall, wenn die vereinbarte Vergütung nicht 

in einem Tarifvertrag festgehalten ist.47 Ein weiterer Schutz für den Arbeitnehmerurheber 

gestaltet sich nach § 29 (2) UrhG. Es erklärt das Urheberrecht als nicht übertragbar. Somit 

verliert der Urheber nie in vollem Umfang sein originäres Recht an den Arbeitgeber.48 

                                                 
44 Gergen, Thomas, S. 160. 
45 BGHZ 33, 20; BGH GRUR 1978, 244; BGH GRUR 1974, 480 f.  
46 https://boehmanwaltskanzlei.de/urheberrecht-medienrecht/urhebervertragsrecht-/pflichten-des-urhe-
bers/1234-urheber-in-arbeits-oder-dienstverhaeltnissen-s-43-urhg (abgerufen am 01.07.2017). 
47 https://boehmanwaltskanzlei.de/urheberrecht-medienrecht/urhebervertragsrecht-/pflichten-des-urhe-
bers/1234-urheber-in-arbeits-oder-dienstverhaeltnissen-s-43-urhg (abgerufen am 01.07.2017). 
48 Gergen, Thomas, S. 159, 160. 

https://boehmanwaltskanzlei.de/urheberrecht-medienrecht/urhebervertragsrecht-/pflichten-des-urhebers/1234-urheber-in-arbeits-oder-dienstverhaeltnissen-s-43-urhg
https://boehmanwaltskanzlei.de/urheberrecht-medienrecht/urhebervertragsrecht-/pflichten-des-urhebers/1234-urheber-in-arbeits-oder-dienstverhaeltnissen-s-43-urhg
https://boehmanwaltskanzlei.de/urheberrecht-medienrecht/urhebervertragsrecht-/pflichten-des-urhebers/1234-urheber-in-arbeits-oder-dienstverhaeltnissen-s-43-urhg
https://boehmanwaltskanzlei.de/urheberrecht-medienrecht/urhebervertragsrecht-/pflichten-des-urhebers/1234-urheber-in-arbeits-oder-dienstverhaeltnissen-s-43-urhg
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3 Exkurs: Immaterielle Wirtschaftsgüter –  Problematik in der 

Ökonomie  

3.1 Allgemeine Problemstellung 

Zum besseren Verständnis der Materie wird im Folgenden ein Blick über den Tellerrand 

hinaus gewagt und Arbeitnehmererfindungen im gesamtwirtschaftlichen Kontext be-

trachtet. Es wird speziell die Problematik beleuchtet, dass immaterielle Wirtschaftsgüter, 

wie u. a. auch Arbeitnehmererfindungen, keinen regulierten Markt haben wie es bei pri-

vaten Gütern der Fall ist. Somit gestalten sich die Preisfindung und auch die Bewertung 

in der Rechnungslegung als eine komplexe, bisher nicht abgeschlossene Herausforde-

rung.49 Im Folgenden wird zunächst auf die geschichtliche Entwicklung der  Gesellschaft 

und die damit einhergehenden Veränderungen bezüglich der im Fokus stehenden Res-

sourcen eingegangen. 

Bereits im Jahre 1973 stellte der Soziologe Daniel Bell eine Prognose über den Wandel 

der Gesellschaft von einer vorindustriellen über eine industrielle bis zu einer nach-indust-

riellen Gesellschaft auf, welche detailliert in Abbildung 4 erkennbar ist.50 

 

Abbildung 4: Gesellschaftswandel 

Quelle: "Who will rule? Stratification and Power" Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society. A Ven-
ture in Social Forecasting, S. 359, New York 1973. 

                                                 
49 vgl. http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter/ (abgerufen am 06.08.2017). 
50 http://docupedia.de/zg/Wissensgesellschaft (abgerufen am 31.03.2017). 

http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter/
http://docupedia.de/zg/Wissensgesellschaft
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Damit beschreibt der Soziologe die jeweiligen Phasen, welche die Volkswirtschaften 

durchlaufen haben. Zunächst war der Produktionsfaktor Boden, dann die Arbeit und zu-

letzt das Kapital der dominierende Faktor in der Ressourcenkombination, um die mög-

lichst größte Wertschöpfung zu erzielen.51 Weiterhin erkannte er, dass in Zukunft die 

klassischen Produktionsfaktoren um eine weitere bedeutende Ressource ergänzt werden 

würden. So gehören das Wissen52 und auch die Information53 zur heutigen Definition von 

Produktionsfaktoren dazu. Problematisch ist, dass der Wertetreiber und Grundlage für 

Geistiges Eigentum, das Human Kapital, in der klassischen Ökonomik bisher kaum bis 

keine Beachtung erhält. Vielmehr geht es um rechtliche und steuerrechtliche Fragen. So-

mit werden immaterielle Wirtschaftsgüter degradiert zu einfachen Vermögenswerten 

ohne weitere Auswirkungen.54 Diese Vorgehensweise ist im Hinblick auf Bewertungen 

in der Bilanz jedoch zu kurz gegriffen, werden doch ausschlaggebende Vermögenswerte 

nicht hinreichend mit einkalkuliert. Grund dafür könnte laut dem European Institute for 

Knowledge- and Value-Management A.s.b.l. (EIKV) sein, dass man sich bisher nicht ge-

nügend mit den Besonderheiten bezüglich immaterieller Güter auseinander gesetzt hat.55 

Dies betrifft z. B. den künstlich erzeugten Ausschlussmechanismus. Bei immateriellen 

Gütern muss dies erfolgen, da durch ihre nicht physische Substanz keine andere Möglich-

keit besteht, andere davon auszuschließen und damit den Wert zu erhalten. Eine Hose als 

Beispiel für ein materielles Gut kann nur von einer Person konsumiert werden, wenn diese 

dafür bezahlt. Eine Information, welche z. B. in der Zeitung steht, kann aber von vielen 

Personen gelesen werden, ohne an Wert zu verlieren. Dafür muss eine weitere Person 

auch nicht unbedingt bezahlen. Somit muss also für immaterielle Güter ein Ausschluss 

künstlich erzeugt werden, sodass der Wert erhalten bleibt (vgl. 2.1.4).  

Weiterhin werden durch den EIKV Information und Wissen, Humankapital sowie IP (In-

tellectual Property) Rechte als neue Produktionsfaktoren dargestellt, ergänzend zu den 

klassischen Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital. IP Rechte sind von den ge-

nannten Faktoren noch am ehesten in die vorhandenen Marktstrukturen zu integrieren, da 

das Eigentum bzw. die Verfügungsgewalt zurechenbar ist. Außerdem können das Aus-

schluss- und Rivalitätsprinzip greifbar gemacht werden. Somit kann ein Preis über den 

                                                 
51 https://www.gruenderlexikon.de/lexikon/wertschoepfung/ (abgerufen am 02.04.2017). 
52 http://www.welt-der-bwl.de/Produktionsfaktoren (abgerufen am 02.04.2017). 
53 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1260/produktionsfaktoren-v14.html (abgerufen am 
02.04.2017). 
54 http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter (abgerufen am 01.03.2017). 
55 http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter (abgerufen am 01.03.2017). 

https://www.gruenderlexikon.de/lexikon/wertschoepfung/
http://www.welt-der-bwl.de/Produktionsfaktoren
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1260/produktionsfaktoren-v14.html
http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter
http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter
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Markt gefunden werden.56 Ein Beispiel hierfür sind Lizenzen für Software-Programme. 

Diese können durch eine Preisvorgabe (Ausschlussprinzip) und Kopierschutz (Rivalitäts-

prinzip) künstlich in den Marktmechanismus, welcher vollständig bei privaten Gütern 

vorhanden ist, erzeugt werden.  

Die Preisfindung ist bei immateriellen Wirtschaftsgütern zumeist ein Problem, da sie in 

der klassischen Form nicht am Markt gehandelt werden. Denn es stellt sich als eine Her-

ausforderung dar, ein immaterielles Gut wie Wissen, Information oder auch Humankapi-

tal am Markt anzubieten. Sie sind schwer zu identifizieren und somit ist das Eigentum 

und die Verfügungsgewalt ebenfalls schwer abzugrenzen. Die Folge daraus ist, dass kein 

Markt für diese Güter existiert und so keine Preisfindung stattfinden kann. Veranschau-

licht werden die einzelnen Güterkategorien mit ihren Eigenschaften in Abbildung 5.57  

 

Abbildung 5: Gütersystematik des EIKV 

Quelle: http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter/ (abgerufen am 01.03.2017). 

                                                 
56 http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter (abgerufen am 01.03.2017). 
57 http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter (abgerufen am 01.03.2017). 

http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter/
http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter
http://eikv.org/eikv/immaterielle-wirtschaftsgueter
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In den folgenden Unterkapiteln werden die derzeitigen Bewertungsmethoden von imma-

teriellen Vermögensgegenständen gemäß HGB und IFRS dargestellt. 

3.2 HGB und IFRS 

Seit den frühen 1970er Jahren wurde angestrebt, die Rechnungslegung international ver-

gleichbar zu machen. In diesem Zuge wurde das International Accounting Standards 

Committee (IASC) gegründet. Dieses wird seit dem Jahre 2000 von der Europäischen 

Union unterstützt und wurde umbenannt in International Accounting Standards Board 

(IASB). Die Regeln, welche noch vom IASC erstellt wurden, heißen IAS (International 

Accounting Standards) und die Vorschriften des IASB werden IFRS (International Fi-

nancial Reporting Standards) genannt.58 Der Jahresabschluss der Gesellschaft, welcher 

auf nationaler Ebene ist, wird weiterhin nach HGB erstellt. Die Konzernabschlüsse von 

kapitalmarktorientierten oder auch börsennotierten Unternehmen in der EU müssen je-

doch seit dem Geschäftsjahr 2005 nach den IFRS verfasst werden. Demnach müssten 

letztere Unternehmen beide Jahresabschlüsse erstellen. Da die beiden Regelwerke jeweils 

auf unterschiedlichen Grundsätzen basieren, werden die gleichen wirtschaftlichen Sach-

verhalte verschieden dargestellt.59 So basieren die Vorschriften nach HGB auf dem Vor-

sichtsprinzip. Dieses hat den Gläubigerschutz als zentrale Aufgabe, welcher durch Maß-

nahmen zur Kapitalerhaltung erreicht werden soll. Die IFRS hingegen haben die Infor-

mationsfunktion für Investoren zum Grundsatz. Die fair presentation soll dem Anleger 

helfen, die wirtschaftliche Situation der Unternehmen durch eine transparente Darstellung 

besser bewerten und einschätzen zu können. Im Folgenden werden die beiden Bewer-

tungsmethoden bezüglich der immateriellen Vermögensgegenstände näher dargestellt.60 

3.2.1 Bewertung nach HGB 

Gemäß HGB gibt es keine Definition von immateriellen Vermögensgegenständen.61 Be-

züglich der Bilanzierung wird lediglich allgemein darauf hingewiesen, dass Gegenstände 

auszuweisen sind, welche dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen 

                                                 
58 http://www.ifrs-portal.com/Grundlagen/Was_sind_IFRS_IAS_01.htm#Was%20sind%20IFRS (abgeru-
fen am 02.07.2017). 
59 Kohs, Christiane (2014): https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf, S. 1 (abgerufen am 
05.04.2017). 
60 http://www.ifrs-portal.com/Grundlagen/Was_sind_IFRS_IAS_01.htm#Was%20sind%20IFRS  (abge-
rufen am 02.07.2017). 
61 Kohs, Christiane, S. 15 (abgerufen am 05.04.2017). 

http://www.ifrs-portal.com/Grundlagen/Was_sind_IFRS_IAS_01.htm#Was%20sind%20IFRS
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf
http://www.ifrs-portal.com/Grundlagen/Was_sind_IFRS_IAS_01.htm#Was%20sind%20IFRS
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(§ 247 (2) HGB). Es wird zunächst zwischen selbst geschaffenen und entgeltlich erwor-

benen immateriellen Vermögensgegenständen unterschieden. Letztere unterliegen einem 

Aktivierungsgebot.62 Bezüglich der Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gab es eine Änderung ab dem 

01.01.2010. Vor diesem Stichtag war es verboten, diese in die Bilanz aufzunehmen.63  

Nun gibt es gemäß § 248 (2) HGB ein Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene im-

materielle Vermögensgegenstände unter der Voraussetzung, dass die Trennung zwischen 

Herstellungskosten für Forschung und Herstellungskosten für Entwicklung möglich ist (§ 

255 (2a) S. 4 HGB). Weiterhin verboten zu aktivieren sind jedoch selbst geschaffene 

Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten oder Vergleichbares. Demnach dürfen 

gemäß § 255 (2a) S. 1 HGB nur Herstellungskosten aktiviert werden, welche in der Ent-

wicklungsphase entstanden sind. Die Herstellungskosten aus der Forschungsphase sowie 

Vertriebskosten dürfen laut § 255 (2) S. 4 HGB jedoch nicht aktiviert werden. Das HGB 

definiert Entwicklung als Anwendung von Forschungsergebnissen oder (Anwendung) 

von anderem Wissen für die Neuentwicklung von Gütern oder Verfahren oder die Wei-

terentwicklung von Gütern oder Verfahren mittels wesentlicher Änderungen (§ 255 (2a) 

S. 2 HGB). Forschung hingegen ist die eigenständige und planmäßige Suche nach neuen 

wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen oder Erfahrungen allgemeiner Art, 

über deren technische Verwertbarkeit und wirtschaftliche Erfolgsaussichten grundsätz-

lich keine Aussagen gemacht werden können (§255 (2a) S. 3 HGB). Letztere werden 

direkt als Aufwand erfasst.64 Hieraus wird ersichtlich, warum Herstellungskosten aus der 

Forschungsphase nicht bilanziert werden dürfen: Forschung ist die Phase vor der Ent-

wicklung. Sie ist also Voraussetzung, um die Entwicklungsphase erlangen zu können. 

Die Forschungszeit ist umfangreich und deshalb schwer kalkulierbar hinsichtlich Zeitum-

fang und Kosten. Viele Forschungsversuche können zudem ohne jegliches Ergebnis ver-

laufen und sind somit unbrauchbar. Anders gestaltet sich die Entwicklungsphase. Denn 

diese ist das Weiterverfolgen eines erfolgreichen Forschungsstranges und somit definier-

ter. Es ist möglich, genauer abzuschätzen und abzugrenzen, welche Erfolge man mit der 

                                                 
62 Gergen, Thomas, S. 132. 
63 https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/buchfuehrungifrs-umstellung-412-besonder-
heiten-der-anlagenentwicklungsrechnungen-fuer-immaterielle-vermoegenswerte_i-
desk_PI11525_HI1094088.html (abgerufen am 02.07.2017). 
64 https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Anlagevermoegen/Aktivierungspflicht-fuer-selbst-
geschaffene-immaterielle-Vermoegensgegenstaende-des-Anlagevermoegens.html (abgerufen am 
02.04.2017). 

https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/buchfuehrungifrs-umstellung-412-besonderheiten-der-anlagenentwicklungsrechnungen-fuer-immaterielle-vermoegenswerte_idesk_PI11525_HI1094088.html
https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/buchfuehrungifrs-umstellung-412-besonderheiten-der-anlagenentwicklungsrechnungen-fuer-immaterielle-vermoegenswerte_idesk_PI11525_HI1094088.html
https://www.haufe.de/finance/finance-office-professional/buchfuehrungifrs-umstellung-412-besonderheiten-der-anlagenentwicklungsrechnungen-fuer-immaterielle-vermoegenswerte_idesk_PI11525_HI1094088.html
https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Anlagevermoegen/Aktivierungspflicht-fuer-selbst-geschaffene-immaterielle-Vermoegensgegenstaende-des-Anlagevermoegens.html
https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Anlagevermoegen/Aktivierungspflicht-fuer-selbst-geschaffene-immaterielle-Vermoegensgegenstaende-des-Anlagevermoegens.html
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Forschung und anschließenden Weiterentwicklung erreichen könnte. Des Weiteren ist zu 

beachten, dass die Aktivierung bereits zum Entwicklungsbeginn zu erfolgen hat. Sollte 

das Ende der Entwicklungsphase eingetreten sein, ist der Vermögensgegenstand bereits 

planmäßig über die Nutzungsdauer abzuschreiben. Im Falle, dass während der Entwick-

lungsphase eine Wertminderung absehbar würde, muss eine außerplanmäßige Abschrei-

bung stattfinden.65  

Zusammenfassend bezieht sich die Erstbewertung immaterieller Vermögensgegenstände 

auf die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (§ 253 (1) S. 1 HGB). Die Folgebewer-

tung basiert auf der planmäßigen Abschreibung über die Nutzungsdauer (§ 253 (3) HGB). 

Des Weiteren ist eine Neubewertung über die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 

nicht möglich, da diese um die Abschreibungen vermindert werden müssen       (§ 253 (1) 

S. 1 HGB). Bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen ist der Zeitraum für die 

Wertminderung entscheidend: ist sie zum Bilanzstichtag als eine dauerhafte Angelegen-

heit anzusehen, muss eine außerplanmäßige Abschreibung stattfinden. Ist sie nur vorüber-

gehend, ist dies wiederum nicht zulässig (§ 253 (3) S. 3 HGB).66  

Die bisher beschriebenen Aspekte beziehen sich auf die Handhabung in der Handelsbi-

lanz. Bezüglich der Steuerbilanz gibt es ein klares Bilanzierungsverbot für selbst geschaf-

fene Vermögensgegenstände gemäß § 5 (2) EStG, sollten sie nicht zum Umlaufvermögen 

zuzurechnen sein (s. auch Abbildung 6).67 Anders hingegen sieht es bei entgeltlich er-

worbenen immateriellen Vermögensgegenständen aus. Hier gibt es auch in der Steuerbi-

lanz (§ 5 (2) EStG) ein Aktivierungsgebot.  

                                                 
65 https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Anlagevermoegen/Aktivierungspflicht-fuer-selbst-
geschaffene-immaterielle-Vermoegensgegenstaende-des-Anlagevermoegens.html (abgerufen am 
02.04.2017). 
66 vgl. Kohs, Christiane (2014): https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf, S. 17 (abgeru-
fen am 05.04.2017). 
67 Gergen, Thomas, S. 133. 

https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Anlagevermoegen/Aktivierungspflicht-fuer-selbst-geschaffene-immaterielle-Vermoegensgegenstaende-des-Anlagevermoegens.html
https://www.rechnungswesen-portal.de/Fachinfo/Anlagevermoegen/Aktivierungspflicht-fuer-selbst-geschaffene-immaterielle-Vermoegensgegenstaende-des-Anlagevermoegens.html
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf


 
Exkurs: Immaterielle Wirtschaftsgüter –  Problematik in der Ökonomie 22 

 
 

 
 

 

Abbildung 6: Bilanzierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

3.2.2 Bewertung nach IFRS 

In der IAS 38 werden die Vorschriften für immaterielle Vermögensgegenstände geregelt. 

Hier findet sich auch eine Definition dieser. Sie werden als nicht monetäre Vermögens-

werte ohne physische Substanz, welche identifizierbar sind, erläutert. Die Identifikation 

bezieht sich dabei auf eine Möglichkeit der Separation bzw. darauf, dass die immateriel-

len Vermögensgegenstände auf einer vertraglichen oder rechtlichen Grundlage beruhen. 

Dabei wird der Vermögenswert noch näher erläutert als eine Ressource, welche aufgrund 

von Ereignissen aus der Vergangenheit in der Verfügungsmacht des Unternehmens steht 
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und von der in Zukunft ein wirtschaftlicher Nutzen erwartet wird. Als Beispiele werden 

Computersoftware, Patente, Urheberrechte und einige mehr genannt.68  

Des Weiteren besteht grundsätzlich eine Aktivierungspflicht für selbst erstellte immate-

rielle Vermögenswerte. Die Ausnahme würden explizite Verbote dieser bilden, welche 

analog dem HGB sind. So müssen Forschungskosten sofort als Aufwand erfasst werden 

(IAS 38.63). Außerdem können Entwicklungskosten nur dann aktiviert werden, wenn 

nachweisbar ist, dass das Unternehmen den immateriellen Vermögenswert fertig stellen 

und diesen zudem danach selbst nutzen oder veräußern kann. In diesem Zusammenhang 

steht der nachzuweisende zukünftige wirtschaftliche Nutzen (IAS 38.57). Ebenfalls kon-

form mit den Regelungen des HGB ist die strikte Separation von Forschungs- und Ent-

wicklungskosten. Sind diese nicht voneinander trennbar, müssen die gesamten Kosten als 

direkter Aufwand erfasst werden. Die Definitionen für Forschung und Entwicklung ent-

sprechen im Wesentlichen denen des HGB. Dabei ist Forschung gemäß IAS 38.8 die ei-

genständige und planmäßige Suche mit der Aussicht, neue wissenschaftliche oder tech-

nische Erkenntnisse zu erlangen. Entwicklung ist hingegen die Anwendung der For-

schungsergebnisse für die Produktion von neuen oder beträchtlich verbesserten Materia-

lien, Vorrichtungen, Produkten, Verfahren, Systemen oder Dienstleistungen.69  

Bei der Erstbewertung gemäß IFRS für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte 

werden alle der Herstellung direkt zuordenbaren Kosten berücksichtigt (IAS 38.66). Die 

erworbenen immateriellen Vermögenswerte werden mit ihren Anschaffungskosten im 

Zeitpunkt des Zugangs aktiviert (IAS 38.24).70  

Bezüglich der Folgebewertung gibt es ein Wahlrecht zwischen der Anschaffungs- bzw. 

Herstellungskostenmethode und der Neubewertungsmethode. Erstere beinhaltet ein Ver-

bot von Wertsteigerungen, welche über die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten hin-

ausgehen. Im Falle des Vorliegens einer bestimmten Nutzungsdauer ist der Vermögens-

wert planmäßig über die angesetzte Nutzungsdauer abzuschreiben. Dabei ist keine Ab-

schreibungsmethode vorgeschrieben. Sollte keine bestimmte Nutzungsdauer vorliegen, 

entfällt die planmäßige Abschreibung. Die Neubewertungsmethode ist eine in der Praxis 

                                                 
68 vgl. Kohs, Christiane (2014): https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf, S. 15 (abgeru-
fen am 05.04.2017). 
69 vgl. Kohs, Christiane (2014): https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf, S. 16 (abgeru-
fen am 05.04.2017). 
70 vgl. Kohs, Christiane (2014): https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf, S. 17 (abgeru-
fen am 05.04.2017). 

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf
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kaum angewendete Methode, da häufig die Voraussetzungen für einen aktiven Markt 

nicht vorliegen. Dieser ist Bedingung, um in regelmäßigen Abständen die immateriellen 

Vermögenswerte mit dem jeweiligen beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Sollte dieser 

höher sein als die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ist er ebenfalls so anzusetzen. 

Die regelmäßigen Bewertungen müssen nicht zwangsläufig zu jedem Bilanzstichtag statt-

finden. Sondern sie sind immer so anzuwenden, dass der Buchwert nicht in einem zu 

hohen Maße vom Zeitwert abweicht (IAS 38.75).71 

4 Arbeitnehmererfindungsrecht 

Im bisherigen Dokument wurde zunächst über das Patent- und Gebrauchsmusterrecht im 

Allgemeinen gesprochen. Betrachtet man nun, wer heutzutage Erfindungen macht, sind 

es nicht mehr die Tüftler und Erfinder in ihren heimischen Kellern, die auf ihren nächsten 

genialen Einfall warten. Oder zumindest in einer verschwindend geringen Anzahl. Es sind 

Angestellte, welche Erfindungen im Rahmen ihrer Beschäftigung tätigen. So sind derzeit 

achtzig Prozent der Erfindungen, welche zum Patent angemeldet werden Arbeitnehmer-

erfindungen.72 Dieser Sachverhalt bürgt Interessenkonflikte beider Parteien, da gemäß 

Arbeitsrecht die Erfindung dem Arbeitgeber gehört, gemäß Patentgesetz ist jedoch der 

Arbeitnehmer der rechtmäßige Eigentümer. So heißt es im § 6 PatG, dass das Recht auf 

das Patent der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger hat. Ebenfalls von Bedeutung ist der 

dritte Satz: Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das 

Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat. Dies entspricht 

dem Anmelder-, Prioritäts- oder auch Ordnungsprinzip.73 Gegenteilig hierzu ist das Er-

finderprinzip, welches nur dem wahren Erfinder das Recht an der Erfindung zugesteht, 

unabhängig vom Anmeldezeitpunkt. Letzteres war teilweise in der kurzfristigen Vergan-

genheit im Ausland anzutreffen.74 

Summa summarum ist das Ziel des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, diesen Interessen-

konflikt zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen in beiderseitigem Einver-

ständnis zu lösen.75 

                                                 
71 vgl. Kohs, Christiane (2014): https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf, S. 18 (abgeru-
fen am 05.04.2017). 
72 Gergen, Thomas, S. 271. 
73 Gergen, Thomas, S. 136. 
74 https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01003  (abgerufen am 25.05.2017). 
75 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/ (abgerufen am 09.04.2017). 

https://www.openthesaurus.de/synonyme/summa%20summarum
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_ifrs_hgb_komplett.pdf
https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01003
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/
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Abbildung 7: Schnittmenge Arbeitnehmererfindungsrecht 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (Ar-

bnErfG) dargestellt und um praxisrelevante Aspekte ergänzt. 

4.1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Im ersten Abschnitt des ArbnErfG werden der Anwendungsbereich sowie die Begriffs-

bestimmungen festgelegt. Der Anwendungsbereich des ArbnErfG beinhaltet Erfindungen 

und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern sowohl im privaten als auch 

im öffentlichen Dienst sowie von Beamten und Soldaten (§ 1 ArbnErfG). Des Weiteren 

umfasst das Gesetz nur Erfindungen, welche patent- oder gebrauchsmusterfähig sind (§ 

2 ArbnErfG). Damit sind zum Beispiel Designentwürfe (Geschmacksmuster) oder Na-

mensfindungen (Marken) ausgeschlossen.76 Eine Ausnahme bilden die technischen Ver-

besserungsvorschläge, welche zwar auch nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind, 

jedoch auch unter dieses Gesetz fallen (§ 3 ArbnErfG). Ebenfalls zum ersten Abschnitt 

des ArbnErfG gehörend, sind die Definitionen der Diensterfindung und freien Erfindung, 

welche aufgrund ihrer Bedeutsamkeit in einem eigenen Unterpunkt beleuchtet werden. 

                                                 
76 http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitneh-
mererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf ; S. 2 (abgerufen am 09.04.2017). 

http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
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4.2 Diensterfindungen und freie Erfindungen 

Das Gesetz unterscheidet zwei Arten von Erfindungen: Diensterfindungen (auch gebun-

dene Erfindungen genannt) und freie Erfindungen (§ 4 (1) ArbnErfG). Diensterfindungen 

sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses entstanden. Entweder aus der Tätigkeit 

im Betrieb bzw. aus der Verwaltung heraus oder aufgrund von Erfahrungen oder Arbeiten 

aus dem Betrieb oder der Verwaltung (§ 4 (2) ArbnErfG). Dabei ist es irrelevant, ob die 

Idee zur Erfindung während der Arbeitszeit, zu Hause oder im Urlaub entstanden ist. So-

bald die vorherigen genannten Aspekte zutreffen, handelt es sich um eine Diensterfin-

dung.77 

Alle Erfindungen von Arbeitnehmern, die nicht den in Absatz zwei genannten Punkten 

entsprechen, sind freie Erfindungen (§ 4 (3) ArbnErfG). Ferner wird in § 4 (4) ArbnErfG 

darauf hingewiesen, dass die Absätze 1-3 des § 4 ebenso für Beamte und Soldaten gelten. 

4.3 Meldepflicht  

Meldepflichtig ist grundsätzlich jeder Arbeitnehmer, der eine Erfindung gemacht hat. Or-

ganmitglieder wie ein Vorstand oder Geschäftsführer sowie freie Mitarbeiter sind von 

dieser Regelung ausgeschlossen. Bei Forschungskooperationen mit universitären Ein-

richtungen gibt es spezielle Regelungen.78 Gemäß § 5 ArbnErfG muss der Arbeitnehmer 

dem Arbeitgeber unverzüglich melden, sollte er eine Diensterfindung gemacht haben. 

Dies muss in Textform erfolgen und es muss eindeutig daraus hervorgehen, dass es sich 

um eine Erfindungsmeldung handelt. Ferner wird darauf hingewiesen, dass diese bei 

mehreren Erfindern, welche an einer Erfindung beteiligt sind, auch zusammen erfolgen 

kann. Der Arbeitgeber wiederum muss den Eingang der Erfindungsmeldung ebenfalls 

unverzüglich dem Arbeitnehmer in Textform bestätigen (§ 5 (1) ArbnErfG).  

Bezüglich der Erfindungsmeldung gibt es bestimmte inhaltliche Punkte, welche enthalten 

sein müssen. So muss die technische Aufgabe beschrieben werden sowie die Lösung die-

ser und zuletzt das Zustandekommen der Diensterfindung (§ 5 (2) ArbnErfG). Außerdem 

muss diese Meldung die Weisungen bzw. Richtlinien des Betriebes, Erfahrungen bzw. 

                                                 
77 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/ (abgerufen am 09.04.2017). 
78 http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitneh-
mererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf,  
S. 3 (abgerufen am 09.04.2017). 

http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/
http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
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Arbeiten des Betriebes, die Namen der Mitarbeiter und Art und Umfang ihrer Beteiligung 

an der Erfindung enthalten. Weiter muss der Eigenanteil des meldenden Mitarbeiters aus 

den Aufzeichnungen hervorgehen. Sollte die Erfindungsmeldung nicht ordnungsgemäß 

sein und der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten dies bemängeln, gilt die Mel-

dung trotzdem als gültig (§ 5 (3) ArbnErfG).  

Nach der Erfindungsmeldung hat der Arbeitgeber eine Frist von vier Monaten, um die 

Erfindung an den Arbeitnehmer in Textform freizugeben. Wird keine entsprechende Frei-

gabe erteilt, so ist die Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber erfolgt (§ 6 (2) ArbnErfG). 

 

Abbildung 8: Fristen Arbeitnehmererfindungsgesetz 

Quelle: http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitneh-
mererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf, S. 5 (abgerufen am 09.04.2017). 

4.4 Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber 

Im Falle der Inanspruchnahme werden alle vermögensrechtlichen Anteile an der Diens-

terfindung, welche neben den persönlichkeitsrechtlichen Teilen aus dem Erfinderrecht 

hervorgehen, auf den Arbeitgeber übertragen (§ 7 (1) ArbnErfG; vgl. 2.1.5). Als Aus-

gleich dazu hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmererfinder eine angemessene Vergütung 

zu zahlen, sobald er die Diensterfindung in Anspruch genommen hat (§ 9 (1) ArbnErfG). 

http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
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Dabei bestimmen die wirtschaftliche Verwendbarkeit, die Aufgaben und Stellung des Ar-

beitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes am Zustandekommen der Diens-

terfindung die Höhe der Vergütung (§ 9 (2) ArbnErfG).  

Grundlage für den Vergütungsanspruch ist die Tatsache, dass der Arbeitgeber ein Mono-

polrecht an der Diensterfindung erhält. Somit hat dieser einen Wettbewerbsvorsprung ge-

genüber der Konkurrenz. Diese Aspekte beschreiben im Wesentlichen das hier herr-

schende Monopolprinzip.79 Darauf folgt, dass der Arbeitnehmererfinder das Recht hat, 

einen Anteil der wirtschaftlichen Vorteile zu erhalten, welche aus der Diensterfindung 

entstanden sind.80  

Pauschal kann festgestellt werden, dass je niedriger die Stellung des Arbeitnehmers im 

Unternehmen ist, desto höher ist auch die Vergütung. Dies begründet sich zum einen da-

ran, dass von einem Mitarbeiter in einer höheren Position im Unternehmen grundsätzlich 

mehr Leistung erwartet wird. Zum anderen hat ein solcher Mitarbeiter mehr Einblicke in 

den Betrieb bezüglich Erzeugung und Entwicklung, sodass mehr Wissen und Kenntnisse 

vorhanden sind, um eine Idee für eine Erfindung zu bekommen.81 

4.5 Vergütungsberechnung 

Die Berechnung der Vergütung kann mit Hilfe der Richtlinien für die Vergütung von Ar-

beitnehmererfindern im privaten Dienst kalkuliert werden (§ 11 ArbnErfG). Sie ist jedoch 

nicht rechtlich bindend und Kritikerstimmen zufolge auch nicht eindeutig definiert.82 Da-

bei soll die Art und Höhe der Vergütung in einer angemessenen Frist nach der Inanspruch-

nahme durch den Arbeitgeber festgestellt und zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

gemäß § 12 (1) ArbnErfG vereinbart werden. Der zweite Absatz spezifiziert diese Rege-

lung für den Fall, dass mehrere Erfinder beteiligt gewesen sind. Dann wird jeder separat 

vergütet (§ 12 (2) ArbnErfG). Sollten Unstimmigkeiten zwischen den beteiligten Parteien 

über die Höhe der Vergütung herrschen, kann der Arbeitgeber diese eigenständig festset-

zen und hat diese dann auch anschließend zu zahlen (§ 12 (3) ArbnErfG).  

                                                 
79 Rüve, Lars, S. 10. 
80 Trimborn, Michael (2013): Arbeitnehmererfindungsrecht, S. 59. 
81 https://info.legal-patent.com/de/Arbeitnehmererfindung-Kalkulator-Erfindervergue-
tung/?gclid=CIHx9bvRsNMCFQIL0wod9s8EnA#kalkulator (abgerufen am 20.04.2017). 
82 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/verguetungshoehe/ (abgerufen am 20.04.2017). 

https://info.legal-patent.com/de/Arbeitnehmererfindung-Kalkulator-Erfinderverguetung/?gclid=CIHx9bvRsNMCFQIL0wod9s8EnA#kalkulator
https://info.legal-patent.com/de/Arbeitnehmererfindung-Kalkulator-Erfinderverguetung/?gclid=CIHx9bvRsNMCFQIL0wod9s8EnA#kalkulator
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/verguetungshoehe/
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Spätestens nach drei Monaten seit Bestehen des Schutzrechts muss die Vergütung gezahlt 

werden gemäß § 12 (3) ArbnErfG. Auch im Falle, dass das Schutzrecht noch nicht rechts-

gültig ist, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf eine vorläufige Vergütung.83 An die-

ser Stelle sei erwähnt, dass im Falle einer später festgestellten Schutzunfähigkeit, der Ar-

beitnehmererfinder kein Recht mehr auf Vergütung ab diesem Zeitpunkt hat. Die bis dato 

gezahlte vorläufige Vergütung muss der Arbeitnehmer jedoch nicht zurückzahlen.84 

Ist nun der Arbeitnehmer nicht einverstanden mit der festgesetzten Höhe der Vergütung, 

kann er innerhalb von zwei Monaten widersprechen (§ 12 (4) ArbnErfG). Ferner sei er-

wähnt, dass im Falle von mehreren Erfindern die Festsetzung nicht verbindlich wird, 

wenn mindestens einer mit seinem Anteil an der Vergütung unzufrieden ist. Dann kann 

der Arbeitgeber die Vergütung aller Beteiligten neu festlegen (§ 12 (5) ArbnErfG). Diese 

Aspekte sind insofern von Bedeutung, da in der Praxis des Öfteren dem Arbeitnehmer 

eine zu niedrige Vergütung gezahlt wird.85 Eine höhere Vergütung kann notfalls auch 

rechtlich durchgesetzt werden gemäß § 38 ArbnErfG. Sollten die Ansprüche nicht ver-

jährt sein, können sie auch nachträglich eingeklagt werden.86 Die entsprechende Verjäh-

rungsfrist beträgt drei Jahre nach Kenntnis und spätestens zehn Jahre nach Zustandekom-

men der Arbeitnehmererfindung.87  

4.5.1 Methoden zur Ermittlung des Erfindungswertes  

Wie eingangs erwähnt richten sich die Vergütungsberechnungen in der Regel nach den 

Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindern im privaten Dienst (§ 11 Arb-

nErfG). In diesen werden drei Methoden zur Ermittlung des Erfindungswertes offeriert, 

welche im Folgenden erläutert werden: 

• Schätzung des Erfindungswertes (Richtlinie 13) 

• Erfassbarer betrieblicher Nutzen (Richtlinie 12) 

• Lizenzanalogie (Richtlinie 6-11) 

                                                 
83 http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitneh-
mererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf (abgerufen am 09.04.2017). 
84 Hausmann, Hans-Christian (2011): Das Arbeitnehmererfindungsrecht in Deutschland und Großbritan-
nien – Eine Rechtsvergleichung, S. 47. 
85 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/erfindungsverguetung/ (abgerufen am 09.04.2017). 
86 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/erfindungsverguetung/ (abgerufen am 09.04.2017). 
87 http://bbs-law.de/2013/08/unwirksame-abgeltungsklauseln-fuer-arbeitnehmererfindungen-was-mues-
sen-arbeitnehmer-tun-um-ansprueche-zu-sichern/ (abgerufen am 21.04.2017). 

http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/erfindungsverguetung/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/erfindungsverguetung/
http://bbs-law.de/2013/08/unwirksame-abgeltungsklauseln-fuer-arbeitnehmererfindungen-was-muessen-arbeitnehmer-tun-um-ansprueche-zu-sichern/
http://bbs-law.de/2013/08/unwirksame-abgeltungsklauseln-fuer-arbeitnehmererfindungen-was-muessen-arbeitnehmer-tun-um-ansprueche-zu-sichern/
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Die Berechnungsmethode des Schätzens des Erfindungswertes kann genutzt werden, 

wenn die üblichen Verfahren nicht anwendbar sind. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn 

es bisher keine vergleichbaren Fälle gab oder weil ein Nutzen nicht bewertet werden 

kann. Letzteres wäre zum Beispiel, wenn die Erfindung nicht selbst vom Betrieb genutzt 

werden würde sondern von Dritten oder auch wenn sie zum derzeitigen Zeitpunkt gar 

nicht genutzt würde.88 Somit muss letztendlich der Wert der Erfindung geschätzt werden. 

Dies wäre der Preis, welcher der Betrieb hätte zahlen müssen, wenn es am freien Markt 

verfügbar gewesen wäre. Es können auch Preise aus Branchenvergleichen zur Ermittlung 

hinzugezogen werden.89  

Bei der Methode des erfassbaren betrieblichen Nutzens wird die innerbetriebliche Erspar-

nis mit dem äußeren Stand der Technik verglichen. Zur Veranschaulichung folgt ein ver-

einfachtes Rechenbeispiel: 

Kosten für altes Verfahren im Betrieb:    100 Euro / Stück 

Kosten für ein am Markt vorhandenes Verfahren:   80 Euro / Stück 

Kosten für neues Verfahren im Betrieb:   60 Euro / Stück 

Die Ersparnis mit Hilfe des neuen Verfahrens beträgt hier 20 Euro (80 Euro – 60 Euro), 

da am Markt bereits eine günstigere als die derzeitig im Betrieb vorhandene Methode 

existiert. Da sich in der Praxis diese Methode als sehr aufwendig darstellt, wird sie weni-

ger genutzt. Sie kann zum Beispiel als Anhaltspunkt genutzt werde, sollte man einen 

Richtwert benötigen, wie viel ein Marktteilnehmer für die Überlassung der Erfindung 

zahlen würde.90 

Die am häufigsten verwendete Methode ist die Lizenzanalogie, da sie verhältnismäßig 

einfacher und zuverlässiger als die anderen genannten Berechnungsmethoden ist sowie 

spiegelt sie am besten wieder, wie viele wirtschaftliche Vorteile der Arbeitgeber tatsäch-

lich durch die Diensterfindung erzielt hat.91 Die Basis bildet dabei der Erfindungswert, 

welcher analog dem Kaufpreis oder der Lizenzgebühr ist, würde die Erfindung von einem 

                                                 
88 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/verguetungshoehe/ (abgerufen am 20.04.2017). 
89 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/verguetungshoehe/ (abgerufen am 20.04.2017). 
90 Trimborn, Michael, S. 69, 70. 
91 Trimborn, Michael, S. 69. 

http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/verguetungshoehe/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/verguetungshoehe/
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freien Erfinder abgekauft werden. Daraus leitet sich der Name dieser Berechnungsme-

thode Lizenzanalogie ab.92 Sobald ein Umsatz mit der Erfindung in Zusammenhang steht, 

wird die Lizenzanalogiemethode verwendet. Dies geschieht häufig, da die Erfindung zu-

meist in Form eines Produkts oder einer Dienstleistung am Markt verkauft wird.93  Auch 

wenn im Nachhinein zusätzlich oder später ausschließlich die Erfindung nur noch inner-

betrieblich genutzt wird94, findet diese Methode gemäß der Richtlinie 39, Anwendung. 

Die Berechnung erfolgt mittels folgender Formeln: 

V = E • A 

V = die zu zahlende Vergütung 

E = der Erfindungswert 

A = der Anteilsfaktor in Prozent 

Des Weiteren wird der Erfindungswert E weiter definiert: 

E = B • L 

B = Bezugsgröße 

L = Lizenzsatz in Prozent 

Zusammengefasst lautet die Endformel: 

V = B • L • A 

Die Bezugsgröße B wird in der Regel durch den Umsatz, welcher durch die Erfindung 

erzielt wurde, dargestellt. Dieser kann auf einen bestimmten Zeitraum z. B. ein Jahr be-

zogen sein. Der Lizenzsatz L hängt von der jeweiligen Branche ab und stellt den prozen-

tualen Anteil des Erfindungswertes am Gesamtumsatz dar. Ist also der Lizenzsatz bei-

spielweise 3 % und der Umsatz 100.000,- EUR, so begründet der Erfindungswert 3000,- 

EUR am gesamten Umsatz.95 Diese branchenbedingten Lizenzsätze sind ebenfalls in den 

Richtlinien, hier Richtlinie 10, zu finden. Der Anteilsfaktor A setzt sich aus drei Kompo-

                                                 
92 https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01005 (abgerufen am 25.05.2017). 
93 https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01005 (abgerufen am 25.05.2017). 
94 Trimborn, Michael, S. 70. 
95 https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01005 (abgerufen am 25.05.2017). 

https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01005
https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01005
https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01005
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nenten gemäß Richtlinie 30 zusammen: die Stellung der Aufgabe (a), Lösung der Auf-

gabe (b) sowie die Aufgabe und Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb (c). Je nachdem 

werden verschiedene Punkte verteilt. Bei der Stellung der Aufgabe (a) hängt die Punkte-

vergabe davon ab, wie stark der Betrieb den Erfinder auf die Lösung hingeführt hat. Je 

stärker der betriebliche Einfluss ist, desto geringer ist die Wertzahl nach Richtlinie 31. 

Bei der Lösung oder Erfüllung der Aufgabe (b) wird ebenfalls eine geringere Wertzahl 

berechnet, je höher der betriebliche Anteil ist (Richtlinie 32). Bezüglich der letzten Kom-

ponente (c) ist die Wertzahl umso höher, desto geringer die Stellung des Arbeitnehmers 

im Betrieb ist. Dies ist durch die erwartete Leistung bezüglich der Position im Unterneh-

men begründet sowie die Möglichkeit von Einblicken in den Betrieb, welche umso höher 

ist, desto höher auch die Stellung im Betrieb (Richtlinien 33, 34). Zur Veranschaulichung 

folgt ein Beispiel zur Berechnung der Erfindungsvergütung gemäß der Methode der Li-

zenzanalogie. 

Zur Wiederholung die Formel: V = B • L • A 

Die Bezugsgröße B sei ein Umsatz von 100.000,- Euro 

Der Lizenzsatz L der chemischen Industrie betrage zwischen 1 und 4 % 

Der Anteilsfaktor A, bestehend aus a + b + c setze sich wie folgt zusammen. Dabei sind 

die Wertzahlen den jeweiligen Richtlinien zu entnehmen. 

a) Stellung der Aufgabe: (Richtlinie 31) 

1. weil der Betrieb Ihnen eine Aufgabe unter unmittelbarer Angabe des beschrit-

tenen Lösungsweges gestellt hat. : Wertzahl 1 

b) Erfüllung der Aufgabe (Richtlinie 32) 

1. Die Lösung wird mit Hilfe der dem Erfinder beruflich geläufigen Überlegun-

gen gefunden. 

2. Sie wird auf Grund betrieblicher Arbeiten oder Kenntnisse gefunden. 

3. Der Betrieb unterstützt den Erfinder mit technischen Hilfsmitteln. 

Alle drei Punkte treffen zu: Wertzahl 1 

 

c) Aufgabe und Stellung im Betrieb (Richtlinie 33) 
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Sie sind Arbeitnehmer, der im Wesentlichen ohne Vorbildung für die im Betrieb 

ausgeübte Tätigkeit ist (z. B. ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Angelernte, Lehr-

linge). : Wertzahl 8 

Der Anteilsfaktor A berechnet sich aus (a) 1 + (b) 1 + (c) 8 = 10 

Die Tabelle gemäß Richtlinie 37 gibt Aufschluss welche Wertzahl den Anteilsfaktor A in 

Prozent ergibt (s. Abb. 9). 

 

Abbildung 9: Tabelle Anteilsfaktor 

Quelle: Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst. 

 

In dem hiesigen Beispiel mit einer Gesamtwertzahl von 10 sind es 21 %. 

Die Formel kann nun wie folgt bestückt werden: 

V = B • L • A 

V = 100.000 Euro • (1/2/3/4 %) • 21% 

 Es ist jeweils für jeden Prozentsatz die Formel zu berechnen: 

V = 100.000 Euro • 1 % • 21 % = 210 Euro 

V = 100.000 Euro • 2 % • 21 % = 420 Euro 

V = 100.000 Euro • 3 % • 21 % = 630 Euro 

V = 100.000 Euro • 4 % • 21 % = 840 Euro 

Aus den Summen wird der Mittelwert (Arithmetisches Mittel) gebildet: 

Σ = 2100 Euro / 4 (4 Berechnungen) = 525 Euro 
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Dieser Berechnung zufolge hat der Erfinder einen Vergütungsanspruch von 525 Euro. Im 

Falle von Miterfindern wäre dies anteilig aufzuteilen. Z. B. seien es zwei Erfinder gewe-

sen, welche gleichhoch beteiligt gewesen wären, bekäme ein Jeder 262,50 Euro.96 

Da Wissen und Kenntnisse über Patent- und Arbeitsrecht von Nöten sind, empfiehlt es 

sich einen fachkundigen Anwalt hinzuzuziehen. Denn die Unkenntnis über die Gesetzes-

grundlage, die des Arbeitnehmererfindungsgesetzes, ist vor allem in kleinen und mittel-

ständigen Unternehmen ein Problem, welches zu Lasten der Arbeitnehmererfinder geht. 

In forschungsintensiven, großen Unternehmen existiert meist eine eigenständige Rechts- 

bzw. Patentabteilung, sodass das zuvor erläuterte Problem hier in der Regel nicht auftritt. 

Sicherlich gibt es auch Fälle, in denen der Arbeitgeber Kenntnis über das Gesetz hat, es 

jedoch absichtlich vor unwissenden Arbeitnehmern verschweigt, um die daraus resultie-

renden Pflichten zu umgehen.97  

4.5.2 Alternative Vergütungssysteme 

Summa summarum erscheint die Theorie zunächst klar und ersichtlich, wird aber in der 

Praxis häufig als bürokratisch, aufwendig und schwer umsetzbar, vor allem die Vergü-

tung und ihre jährliche aufwendige Berechnung betreffend, wahrgenommen.98 Ein wei-

terer Aspekt in diesem Zusammenhang sei der hohe Verwaltungsaufwand und die Kos-

ten99, nicht zuletzt für die Patentanmeldung.100 Beispielhaft für den Verwaltungsaufwand 

sei die Freigabe der Erfindung an den Arbeitnehmer für alle Länder zu nennen, in denen 

keine Patentanmeldung durch den Arbeitgeber beabsichtigt ist. Da eine Anmeldung in 

den meisten Ländern der Welt möglich ist, gestaltet dies sich ebenfalls als eine immens 

aufwendige Pflicht für den Arbeitgeber.101  

Aus dieser Problematik heraus haben sich in der Praxis diverse alternative Vergütungs-

systeme entwickelt. So gibt es zum Beispiel unternehmensinterne Vergütungsrichtlinien, 

welche vom Arbeitgeber festgelegt werden. Ziel ist es, die Komplexität des Sachverhaltes 

                                                 
96 Teilaspekte zur Kalkulation genutzt aus: https://info.legal-patent.com/de/arbeitnehmererfindung-kalku-
lator-erfinderverguetung/ (abgerufen am 20.04.2017).  
97 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/unkenntnis-ueber-arbeitnehmererfindergesetz/ (abgeru-
fen am 19.04.2017). 
98 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/pauschalverguetung/ (abgerufen am 19.04.2017). 
99 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/patentanmeldung/ (abgerufen am 19.04.2017). 
100 http://www.automationnet.de/fileserver/henrich/files/1188.pdf (abgerufen am 19.04.2017). 
101 http://www.automationnet.de/fileserver/henrich/files/1188.pdf (abgerufen am 19.04.2017). 

https://info.legal-patent.com/de/arbeitnehmererfindung-kalkulator-erfinderverguetung/
https://info.legal-patent.com/de/arbeitnehmererfindung-kalkulator-erfinderverguetung/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/unkenntnis-ueber-arbeitnehmererfindergesetz/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/pauschalverguetung/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/patentanmeldung/
http://www.automationnet.de/fileserver/henrich/files/1188.pdf
http://www.automationnet.de/fileserver/henrich/files/1188.pdf
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zu reduzieren. Diese Art der Vergütungssystematik ist jedoch problematisch in der Hin-

sicht, dass die gesetzlichen Vorgaben wie z. B. § 22 ArbnErfG dennoch eingehalten wer-

den müssen. Der Arbeitnehmer ist also nicht schlechter zu stellen als die gesetzlichen 

Vorgaben.102  

Eine weitere Alternative stellen Pauschalvergütungssysteme dar. Diese sind gekennzeich-

net durch ein- oder auch mehrmalige Pauschalzahlungen, welche der Arbeitnehmer für 

seine Erfindung vom Arbeitgeber erhält. Aufgrund der Transparenz und der zeitnahen 

Zahlung ist für beide Parteien diese Systematik oft eine beliebte Lösung. Nachteilig ist 

wiederum die mögliche Gefahr der Unbilligkeitsgrenze gemäß § 23 ArbnErfG, da die 

pauschalierten Zahlungen zum Teil unabhängig vom tatsächlichen Erfindungswert be-

rechnet werden. Dies ist begründet durch die komplexe Berechnung, welcher durch diese 

Pauschalvergütung entgangen werden will. Ein Arbeitgeberrisiko, welches in diesem Zu-

sammenhang noch zu nennen ist, sind die schwer zu kalkulierbaren zukünftigen Erträge. 

Da der Arbeitnehmer vorläufige Zahlungen im Nachhinein nicht zurückzahlen muss und 

auch bei zu niedrigen Beträgen eine Korrektur zu seinen Gunsten verlangen kann, trägt 

der Arbeitgeber dieses unternehmerische Risiko. Somit ist diese Alternative nicht für Er-

findungen zu empfehlen, welche nahezu keine Anhaltspunkte bezüglich ihres tatsächli-

chen wirtschaftlichen und technischen Wertes und deren zukünftigen Entwicklung ha-

ben.103  

Ein letztes alternatives Vergütungssystem stellen die Incentive-Systeme dar. Dies sind so 

genannte Anreizsysteme, welche in verschiedenen Arten und Weisen existieren. Vor al-

lem in größeren Unternehmen sind sie anzutreffen. Die häufigste Form beinhalten meh-

rere zeitlich gestaffelte Pauschalzahlungen sowie die übliche gesetzliche laufende Ver-

gütung. Vorteilhaft ist hierbei die frühzeitige und nutzungsunabhängige Honorierung für 

den Arbeitnehmer, woraufhin dieser zu weiteren innovativen Erfindungen angespornt 

werden könnte. Incentive-Programme sind vor allem dafür bekannt, dass neben den Ver-

gütungen auch ein Abkauf von gesetzlichen Formalpflichten des Arbeitgebers Teil der 

Vereinbarung sind. So kann Verwaltungsaufwand und auch Kosten eingespart werden, 

                                                 
102 http://www.gkd-rechtsanwaelte.de/publikation/verguetung-von-arbeitnehmererfindungen-in-der-pra-
xis/ (abgerufen am 10.07.2017). 
103 http://www.gkd-rechtsanwaelte.de/publikation/verguetung-von-arbeitnehmererfindungen-in-der-pra-
xis/ (abgerufen am 10.07.2017). 

http://www.gkd-rechtsanwaelte.de/publikation/verguetung-von-arbeitnehmererfindungen-in-der-praxis/
http://www.gkd-rechtsanwaelte.de/publikation/verguetung-von-arbeitnehmererfindungen-in-der-praxis/
http://www.gkd-rechtsanwaelte.de/publikation/verguetung-von-arbeitnehmererfindungen-in-der-praxis/
http://www.gkd-rechtsanwaelte.de/publikation/verguetung-von-arbeitnehmererfindungen-in-der-praxis/
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wenn z. B. die Pflicht zur Inlandsanmeldung nicht mehr nötig ist.104 Dies ist gesetzeskon-

form, solange diese Vereinbarung nicht pauschal im Arbeitsvertrag genannt ist, sondern 

nach einer Erfindungsmeldung eigens für eine bestimmte Erfindung in einem Vertrag 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart wird. Dies wiederum bürgt das Ri-

siko, dass der Arbeitnehmer nicht genug Kenntnisse über die Materie haben könnte und 

somit nicht genau weiß, welche Folgen dies für ihn haben könnte.105 Sollte jedoch die 

Abweichung zwischen dem gesetzlichen Vergütungsanspruch und dem tatsächlich ge-

zahlten Entgelt zu hoch sein, können diese noch ex tunc (rückwirkend) erlangt werden106, 

wie bereits bei der Alternative der Pauschalvergütungssysteme geschildert wurde. Dies 

kann des Öfteren der Fall sein, da oft zukünftige Erträge, welche aus der Erfindung heraus 

resultieren, zunächst nicht genau abschätzbar sind.107  

Zur Vereinfachung der Thematik auf gesetzlicher Ebene wurde bereits im Jahre 2001 ein 

Referentenentwurf von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite gemeinsam bezüglich eines 

gesetzlichen Pauschalvergütungssystems erarbeitet.108 Demzufolge sollte der Arbeitneh-

mer bei Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber 250 Euro erhalten, bei Anmeldung für 

ein Schutzrecht sollten weitere 500 Euro gezahlt werden und weitere Zahlungen bei An-

meldungen im Ausland, bei Verwertung und weiteren Situationen.109 Dieser Entwurf 

wurde jedoch 2009 von den Gewerkschaften mit der Begründung abgelehnt, dass die Ar-

beitgeber besser gestellt werden würden als die Arbeitnehmer. Somit wurden die kom-

plexen Regelungen wie zuvor erläutert, bis dato beibehalten.110 

4.6 Schutzrechtsanmeldung 

Ist die Diensterfindung ordnungsgemäß an den Arbeitgeber übergegangen, ist er alleine 

verpflichtet und berechtigt die Erfindung im Inland zum Patent oder Gebrauchsmuster 

anzumelden. Dies muss unverzüglich geschehen gemäß § 13 (1) ArbnErfG. Mittels eines 

                                                 
104 http://www.gkd-rechtsanwaelte.de/publikation/verguetung-von-arbeitnehmererfindungen-in-der-pra-
xis/ (abgerufen am 10.07.2017). 
105 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/patentanmeldung/ (abgerufen am 19.04.2017). 
106 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/pauschalverguetung/ (abgerufen am 19.04.2017). 
107 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/pauschalverguetung/ (abgerufen am 19.04.2017). 
108 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/kritik-am-arbnerfg/ (abgerufen am 10.07.2017). 
109 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/verguetungssystem-entwurfs/ (abgerufen am 
10.07.2017). 
110 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/folgen-des-entwurfs/ (abgerufen am 19.04.2017). 

http://www.gkd-rechtsanwaelte.de/publikation/verguetung-von-arbeitnehmererfindungen-in-der-praxis/
http://www.gkd-rechtsanwaelte.de/publikation/verguetung-von-arbeitnehmererfindungen-in-der-praxis/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/patentanmeldung/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/pauschalverguetung/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/pauschalverguetung/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/kritik-am-arbnerfg/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/verguetungssystem-entwurfs/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/folgen-des-entwurfs/
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Formulars, auf welchem deutlich der Rechtsübergang vom Arbeitnehmer auf den Arbeit-

geber erkennbar ist, kann die Anmeldung beim Patentamt erfolgen (s. Abb. 10).  

 

Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Formular Erfinderbenennung 

Quelle: https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2792.pdf (abgerufen am 09.04.2017). 

 

Bei der Anmeldung ist u. a.  der Erfinder bzw. die Erfinder zu benennen (§ 37 PatG). Im 

Falle einer Arbeitnehmererfindung sind die Arbeitnehmer, welche an der Erfindung be-

teiligt waren, die zu benennenden Erfinder.111 Ausnahmen bei denen der Arbeitgeber von 

der Pflicht gemäß § 13 (1) ArbnErfG entbunden würde, sind, dass die Diensterfindung 

frei geworden wäre, der Arbeitnehmer der Nichtanmeldung zugestimmt hätte oder die 

Voraussetzungen des § 17 ArbnErfG betreffend Betriebsgeheimisse vorliegen würden (§ 

13 (2) ArbnErfG). Sollte jedoch der Arbeitgeber seiner Pflicht nicht nachkommen, kann 

der Arbeitnehmer die Anmeldung nach einer festgelegten Nachfrist auf dessen Namen 

und Kosten nachholen (§ 13 (3) ArbnErfG). Im Falle, dass die Diensterfindung gemäß § 

8 ArbnErfG frei geworden ist, ist nur der Arbeitnehmer berechtigt, die Erfindung für ein 

Schutzrecht anzumelden. Es gelten nicht die §§ 18 und 19 ArbnErfG (§ 8 ArbnErfG), da 

frei gewordene Erfindungen nicht mit freien Erfindungen gleichzusetzen sind.112 Hat der 

Arbeitgeber die Erfindung schon für ein Schutzrecht angemeldet und die Diensterfindung 

wird nachträglich frei, so gehen in diesem Falle die Rechte aus der Anmeldung auf den 

Arbeitnehmer über (§13 (4) ArbnErfG).  

Um einen praxisnahen Einblick zu erhalten, folgt ein Auszug aus dem Patentregister, in 

welchem erkennbar ist, dass es sich um eine Arbeitnehmererfindung handelt (Abbildung 

                                                 
111 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3911/erfinderbenennung-v8.html (abgerufen am 
19.04.2017). 
112 http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitneh-
mererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf ; S. 4 (abgerufen am 09.04.2017). 

https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2792.pdf
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/3911/erfinderbenennung-v8.html
http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
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11). So ist als Anmelder bzw. Inhaber die Daimler AG in Stuttgart eingetragen und als 

Erfinder werden drei Arbeitnehmernamen aufgeführt. 

 

Abbildung 11: Ausschnitt eines Patenregisterauszuges einer Arbeitnehmererfindung 

Quelle: https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=102454620&CURSOR=0 (abgerufen am 
09.04.2017). 

 

Ein gegenteiliges Beispiel ist in Abbildung 12 zu erkennen. Hier ist der Erfinder auch der 

Anmelder. 

 

Abbildung 12: Patentregisterauszug: keine Arbeitnehmererfindung 

Quelle: https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=100358659&CURSOR=0 (abgerufen am 
09.04.2017). 

 

An dieser Stelle seien noch die Kosten bei der Anmeldung, ein nicht unerheblicher As-

pekt, erwähnt. Sie richten sich nach dem Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent- 

und Markenamts (PatKostG) und sind in Abbildung 13 auszugsweise dargestellt. Die 

Kosten werden in Euro verlangt (s. rechts in der Abb.). Außerdem fallen zusätzliche Kos-

ten für die Aufrechterhaltung des Patents an, welche in Abbildung 14 aufgeführt sind. 

https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=102454620&CURSOR=0
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/register?AKZ=100358659&CURSOR=0
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Ferner werden im PatKostG auch die Kosten für Gebrauchsmuster, verschiedene Arten 

von Marken, Designs und weitere Aspekte aufgeführt.  

 

Abbildung 13: Kosten bei der Anmeldung eines Patents (Ausschnitt) 

Quelle: https://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9510.pdf (abgerufen am 23.07.2017). 

 

 

Abbildung 14: Kosten eines Patents (Ausschnitt) 

Quelle: https://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9510.pdf (abgerufen am 23.07.2017). 
 

https://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9510.pdf
https://www.dpma.de/docs/service/formulare/allgemein/a9510.pdf
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Wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat, kann er auch im 

Ausland Schutzrechte anmelden (§ 14 (1) ArbnErfG). Der Arbeitgeber muss dem Arbeit-

nehmer die Diensterfindung für alle ausländischen Staaten freigeben, in denen er keine 

Schutzrechtsanmeldung vornehmen will (§ 14 (2) ArbnErfG). Hier sei noch einmal auf 

den praxisrelevanten erheblichen Aufwand hingewiesen, welcher auf Seiten des Arbeit-

gebers lastet, da er gesetzlich verpflichtet ist, für alle möglichen anderen Länder die Er-

findung zu Gunsten des Arbeitnehmers freizugeben. Zum einen die hohe Anzahl an Staa-

ten und zum anderen die dort vorherrschenden unterschiedlichen Gesetzeslagen erschwe-

ren diese gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers, weshalb die in Kapitel 4.5.2 erläuterten 

Incentive-Programme eine mögliche Alternative darstellen, um diesen Konflikt zu lösen.   

4.7 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung durch den Arbeitgeber 

Im Falle, dass die Vergütung noch nicht an den Arbeitnehmer gezahlt wurde und der 

Arbeitgeber sich nachträglich gegen die Inanspruchnahme an der Erfindung entscheidet, 

hat dieser es dem Erfinder mitzuteilen. Der Arbeitnehmer muss die Kosten für die Über-

tragung des Rechts tragen (§ 16 (1) ArbnErfG) und hat drei Monate nach Zugang der 

Mitteilung über die Aufgabe Zeit, dies zu verlangen. Sollte er dies nicht wahrnehmen, 

verfällt das Schutzrecht (§ 16 (2) ArbnErfG). Ist jedoch die Vergütung schon an den Ar-

beitnehmer gezahlt worden, ist der Arbeitgeber nicht mehr verpflichtet, den Erfinder über 

die Aufgabe des Schutzrechts zu informieren. Ebenfalls muss er ihm nicht die Übertra-

gung des Rechts anbieten. Er muss lediglich den Arbeitnehmer nachträglich über die Auf-

gabe informieren.113 

4.8 Betriebsgeheimnis 

Zusammenfassend kann also die Diensterfindung in Anspruch genommen werden durch 

den Arbeitgeber oder freigegeben werden durch diesen, sodass der Arbeitnehmer frei dar-

über verfügen kann. Eine dritte Option wäre, die Erfindung als Betriebsgeheimnis zu 

kennzeichnen. Diese unterliegt wiederum anderen Sonderregelungen, hat aber auch einen 

finanziellen Ausgleich zum Vorteil für den Arbeitnehmer.114 Eine Erfindung wird als Be-

triebsgeheimnis behandelt, wenn berechtige Belange des Betriebes eine Geheimhaltung 

                                                 
113 http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitneh-
mererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf,  
S. 5 (abgerufen am 09.04.2017). 
114 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/ (abgerufen am 09.04.2017). 

http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitnehmererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/
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erfordern. Somit entfällt die Anmeldung als Schutzrecht. Es muss jedoch die Schutzfä-

higkeit der Erfindung anerkannt werden (§ 17 (1) ArbnErfG). Sollte der Arbeitgeber es 

nicht anerkennen, wird die Schiedsstelle gemäß § 29 ArbnErfG hinzugezogen, um eine 

Anmeldung zum Schutzrecht zu verhindern (§ 17 (2) ArbnErfG). Bei der Berechnung der 

Vergütung wird berücksichtigt, dass der Arbeitnehmer wirtschaftliche Nachteile aus der 

Nichtanmeldung zum Schutzrecht hat (§ 17 (3) ArbnErfG). 

4.9 Freie Erfindungen 

Wie eingangs erwähnt, gibt es zwei Arten von Erfindungen, welche in diesem Gesetz 

behandelt werden (vgl. 4.2). Bisher betrafen die behandelten Aspekte die Diensterfindun-

gen. Der folgende Abschnitt behandelt die freien Erfindungen. Freie Erfindungen sind 

alle Erfindungen, welche keine Diensterfindung sind (§ 3 (3) ArbnErfG). Das heißt, sie 

sind zwar während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht worden, haben aber kei-

nen direkten Zusammenhang mit dem Aufgabengebiet des Arbeitnehmers und auch 

nichts mit den Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes zu tun. Der Arbeitnehmer hat 

auch freie Erfindungen dem Arbeitgeber unverzüglich in Textform mit allen relevanten 

Details mitzuteilen. Diese braucht der Arbeitgeber um überprüfen zu können, ob es sich 

tatsächlich um eine freie Erfindung handelt (§ 18 (1) ArbnErfG). Der Arbeitgeber hat drei 

Monate Zeit, um die Erfindung zu überprüfen. Sollte er nichts einzuwenden haben, kann 

nach Ablauf dieser Frist die Erfindung nicht mehr als Diensterfindung deklariert werden 

(§ 18 (2) ArbnErfG). Sollte die Erfindung in absolut keinen Zusammenhang mit der Ar-

beit stehen, da sie nicht aus diesem Arbeitsbereich und somit dort nicht anwendbar wäre, 

besteht keine Pflicht zur Meldung (§ 18 (3) ArbnErfG).115 

Des Weiteren hat der Arbeitnehmer im Falle einer freien Erfindung seinem Arbeitgeber 

ein Vorrecht anzubieten, bevor der Erfinder es anderweitig verwertet. Dieses Vorrecht 

sollte mindestens ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung zu ange-

messenen Bedingungen darstellen. Dies gilt nur, wenn die Erfindung in den vorhandenen 

oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Betriebes fällt (§ 19 (1) ArbnErfG). Dieses Vor-

recht dauert drei Monate an und verfällt danach bei Nichtnutzung (§ 19 (2) ArbnErfG).  

                                                 
115 http://www.hertin.de/files/swissy/img/Fotos-Hertin/Blogbeitraege/Leitfaden%20zum%20Arbeitneh-
mererfindergesetz_2013_Hertin&Partner.pdf,  
Seite 5 (abgerufen am 09.04.2017). 
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4.10 Technische Verbesserungsvorschläge 

Wie zu Beginn erwähnt, enthält das Arbeitnehmererfindungsgesetz auch Bestimmungen 

zu technischen Verbesserungsvorschlägen, welche nicht als Schutzrecht angemeldet wer-

den können. Auch diese können dem Arbeitnehmer vergütet werden, sollte die Erfindung 

dem Arbeitgeber eine ähnliche Vorzugsstellung gewähren wie ein gewerbliches Schutz-

recht (§ 20 (1) ArbnErfG). 

4.11 Geheimhaltungspflicht und weitere Verpflichtungen 

Des Weiteren ist noch zu erwähnen, dass eine Geheimhaltungspflicht auf beiden Seiten 

besteht: der Arbeitgeber muss dies einhalten, solange die berechtigten Belange des Ar-

beitnehmers dies erfordern (§ 24 (1) ArbnErfG). Der Arbeitnehmer muss die Erfindung 

geheim halten, solange sie nicht frei geworden ist (§ 24 (2) ArbnErfG). Auch die Auflö-

sung des Arbeitsverhältnisses ändert nichts an den genannten Rechten und Pflichten die-

ses Gesetzes (§ 26 ArbnErfG). 

4.12 Konflikte – Schiedsstelle und Mediation 

Bei Konflikten zu diesem Sachverhalt kann die Schiedsstelle angerufen werden, welche 

sich um eine Einigung bemüht (§ 28 ArbnErfG). Dies sollte in der Regel vor einer ge-

richtlichen Auseinandersetzung stattfinden116 und kann in etwa zwölf bis fünfzehn Mo-

nate andauern.117 Der häufigste Streitpunkt stellt die angemessene Vergütung dar.118 Die 

Schiedsstelle wird beim Patentamt eingerichtet (§ 29 ArbnErfG) und besteht aus drei Per-

sonen: ein Jurist als Vorsitzender und zwei Patentprüfer des DPMA. Letztere sind für die 

technischen Sachverhalte zuständig.119 Die Schiedsstelle unterbreitet den Konfliktpar-

teien Einigungsvorschläge gemäß § 34 (2) ArbnErfG. Sollte nicht innerhalb eines Monats 

nach Zustellung ein schriftlicher Widerspruch von einem Beteiligten eintreffen, gilt der 

Vorschlag als angenommen (§ 34 (3) ArbnErfG). Es werden regelmäßig anonymisierte 

Entscheidungen publiziert, um die Spruchpraxis für Interessierte darzustellen. Die Doku-

mente sind anonymisiert, da es sich beim Schiedsverfahren um ein nichtöffentliches und 

                                                 
116 https://www.dpma.de/amt/aufgaben/schiedsstelle_arbeitnehmererfindungen/ (abgerufen am 
09.04.2017). 
117 Gergen, Thomas, S. 69. 
118 https://www.dpma.de/amt/aufgaben/schiedsstelle_arbeitnehmererfindungen/ (abgerufen am 
09.04.2017). 
119 https://www.dpma.de/amt/aufgaben/schiedsstelle_arbeitnehmererfindungen/ (abgerufen am 
09.04.2017). 

https://www.dpma.de/amt/aufgaben/schiedsstelle_arbeitnehmererfindungen/
https://www.dpma.de/amt/aufgaben/schiedsstelle_arbeitnehmererfindungen/
https://www.dpma.de/amt/aufgaben/schiedsstelle_arbeitnehmererfindungen/


 
Arbeitnehmererfindungsrecht 43 

 
 

 
 

vertrauliches Verfahren handelt.120 Es kann jedoch auch vorkommen, dass dem Eini-

gungsvorschlag widersprochen wird, sich ein Beteiligter nicht auf das Verfahren einge-

lassen hat oder dass sich der andere Beteiligte erst gar nicht zu dem Antrag für das Ver-

fahren geäußert hat. In allen drei Fällen wird das Schiedsverfahren erfolglos beendet (§ 

35 ArbnErfG).  

Eine weitere Möglichkeit der Konfliktlösung bezüglich des Arbeitnehmererfindungsge-

setzes kann die Mediation sein. Sie ist ebenso wie das Schiedsverfahren ein außergericht-

licher Versuch, den Konflikt zwischen den Parteien zu klären. Ein Mediator soll die ver-

mittelnde und vor allem neutrale Person in diesem Verfahren darstellen. Sie hilft den be-

teiligten Parteien, eine für alle zufriedenstellende Lösung freiwillig und eigenverantwort-

lich zu entwickeln. Es können auch mehrere Mediatoren im Verfahren vorhanden sein.121  

Um einen Überblick über dieses Alternativverfahren zu erhalten, werden im Folgenden 

die Vor- und Nachteile der Mediation behandelt. Zunächst ist die im Gegensatz zum 

Schieds- und Gerichtsverfahren kurzfristige Verfahrensdauer einer Mediation zu nennen. 

Diese beträgt in der Regel einen halben Tag bis zu ca. zwei Tagen. Hinzu kommt, dass 

ein Mediator kurzfristig eingeschaltet werden kann und somit keines zeitaufwendigen 

Vorlaufs bedarf.122 Ein weiterer Vorteil besteht in der vielfältigen Betrachtung der Situ-

ation und damit einhergehende, innovative Konfliktlösungen. Wird beim Schiedsverfah-

ren fast ausschließlich um die Höhe der Vergütung diskutiert, kann bei einer Mediation 

auch eine Beförderung des Erfinders oder eine Ausweitung seines Kompetenzbereiches 

als mögliche Lösung in Betracht genommen werden. Die Zahl der Lösungsmöglichkeiten 

in der Mediation ist demnach um einiges höher als in Schieds- oder auch Gerichtsverfah-

ren.123 Außerdem sind die Verfahrensabläufe bei Schieds- und Gerichtsverfahren sehr 

strikt festgelegt. Bei der Mediation hingegen können die Beteiligten selbst einen hohen 

Einfluss ausüben und somit die Erfolgschancen potenzieren.124 So können auch bei einer 

Mediation alle beteiligten Personen in einem einzigen Mediationsverfahren gemeinsam 

versuchen, den Konflikt zu lösen. Bei einem Schieds- oder Gerichtsverfahren hingegen, 

                                                 
120 https://www.dpma.de/amt/aufgaben/schiedsstelle_arbeitnehmererfindungen/  (abgerufen am 
09.04.2017). 
121 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/58408/mediation-v10.html (abgerufen am 09.04.2017). 
122 Gergen, Thomas, S. 67. 
123 Gergen, Thomas, S. 73. 
124 Gergen, Thomas, S. 82. 
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müsste jede einzelne Person ein eigenes Verfahren bekommen, was wiederum sehr auf-

wendig, kostspielig und mühselig sein kann. Des Weiteren ist bei einer Mediation ge-

währleistet, dass die Informationen und Probleme im Unternehmen selbst bleiben und 

nicht herausgetragen werden. Letzteres könnte einen weiteren Konflikt hervorrufen.125 In 

diesem Zusammenhang steht auch der Vorteil, dass es sich bei der Mediation um ein 

nichtöffentliches und vertrauliches Verfahren handelt. Dieses verhindert einen öffentli-

chen Konflikt und einen evtl. Reputationsverlust des Unternehmens.126 Ein weiterer As-

pekt zu Gunsten der Mediation stellt die Freiwilligkeit dar. Beiden Parteien kann nur da-

ran gelegen sein, diesen Konflikt zu lösen. Denn der Arbeitnehmer möchte sich an seinem 

Arbeitsplatz wohlfühlen und auch der Arbeitgeber möchte einen motivierten Arbeitneh-

mer beschäftigen. Wenn also beide Parteien offen für eine schnelle Konfliktlösung sind, 

kann die Mediation ein geeignetes Verfahren sein.127 Außerdem kann der Mediator durch 

die Konfliktparteien bestimmt werden. Somit kann eine Person ausgewählt werden, mit 

der beide zufrieden sind und welcher sie vertrauen.128 Dies ist eine gute Basis, um eine 

Lösung zu erarbeiten. Wie schon bei der Vielzahl der Lösungsmöglichkeiten erwähnt, 

kann die Vergütung nur ein Nebenstreitpunkt für den Arbeitnehmer sein. So kann es die-

sem bei einer für ihn niedrig bewerteten Vergütung viel mehr darum gehen, dass er sich 

nicht wertgeschätzt fühlt. Dies kann der Arbeitnehmer auf seine Leistung und letztendlich 

auf seine Person beziehen. Der Arbeitnehmererfinder kann durch diese Gefühle möglich-

erweise einer Lösung gegenüber nicht offen sein. Eine Mediation bietet die Möglichkeit 

eben einen solchen emotionalen Konflikt aufzuarbeiten. Ein Gericht vergleichsweise 

würde lediglich über das oberflächliche Problem der angemessenen Vergütung entschei-

den.129 Als letzter Vorteil der Mediation sei zu nennen, dass sie Prozessrisiken mindern 

kann. So könnte ein Gerichtsverfahren, welches über mehrere Monate andauern könnte, 

den Betriebsablauf maßgeblich stören und blockieren, sodass für den Betrieb ernsthafte 

wirtschaftliche Risiken auftreten könnten. Die Mediation hingegen würde dieses Risiko 

durch die schnelle Abwicklung erheblich mindern.130  

Im Anschluss werden die Nachteile der Mediation dargestellt. Zunächst ist zu beachten, 

dass das Mediationsergebnis vom Arbeitnehmererfindungsrecht insofern beeinflusst 

                                                 
125 Gergen, Thomas, S. 84. 
126 Gergen, Thomas, S. 88. 
127 Gergen, Thomas, S. 92. 
128 Gergen, Thomas, S. 95. 
129 Gergen, Thomas, S. 97. 
130 Gergen, Thomas, S. 108. 
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wird, dass es den Arbeitnehmer nicht schlechter stellen darf, als die Vorschriften dieses 

Gesetzes. So findet man unter § 22 ArbnErfG die Bedingung, dass Vorschriften des Ar-

bnErfG nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abbedungen, also durch einen Vertrag au-

ßer Kraft gesetzt werden können.131 Ein weiterer Aspekt, welcher gegen die Mediation 

sprechen könnte, wären Situationen, in denen sie sich als weniger sinnvoll darstellt. Ein 

Beispiel wäre, wenn sich die Parteien in einem fortgeschrittenen Stadium des Konflikts 

befänden, sodass die Bereitschaft zur Verhandlung kaum bis nicht mehr vorhanden ist.132 

Des Weiteren ist zu beachten, dass es im Arbeitnehmererfindungsgesetz eine Möglichkeit 

zum Schiedsstellenverfahren gibt (§ 28 ArbnErfG), welche beim Patentamt errichtet wird 

(§ 29 ArbnErfG). Dieses Verfahren muss erst erfolglos beendet sein, damit eine Erhebung 

der Klage stattfinden kann (§ 37 ArbnErfG). Das heißt, das Schiedsstellenverfahren ist 

eine zwingende Voraussetzung, um eine Klage erheben zu können. Somit wäre ein Me-

diationsverfahren mehr oder weniger überflüssig. Sollte jedoch nicht beabsichtigt wer-

den, vor Gericht zu klagen, kann eine Mediation eine mögliche Lösung darstellen.133 Zu-

letzt ist eine Mediation ebenfalls nicht angebracht, wenn der Mediator sich nicht über die 

ungleichmäßige Verhandlungsmacht der beteiligten Parteien bewusst ist und dies nicht 

im Mediationsablauf beachtet, indem er korrigierend eingreift. So ist der Arbeitnehmer 

grundsätzlich in einer schlechteren Position als der Arbeitgeber, da dieser von Letzterem 

abhängig ist bezüglich des Beschäftigungsverhältnisses und allgemein bezüglich des wei-

teren beruflichen Werdeganges. Sollte der Arbeitnehmer mit dem Ausgang der Mediation 

nicht zufrieden sein, ist ein anschließendes Schiedsstellenverfahren anzuraten.134 

4.13 Sonderbereich Hochschulerfindungen 

Die gesetzlichen Bestimmungen für Hochschulerfindungen sind im dritten Abschnitt des 

Arbeitnehmererfindungsgesetzes, welcher Erfindungen und technische Verbesserungs-

vorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst sowie von Beamten und Soldaten 

behandelt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Bestimmungen für die zuvor genannten 

Arbeitnehmer bis auf wenige Ausnahmen analog den Regelungen für Arbeitnehmer im 

privaten Dienst sind.  

                                                 
131 Gergen, Thomas, S. 112. 
132 Gergen, Thomas, S. 113. 
133 Gergen, Thomas, S. 116. 
134 Gergen, Thomas, S. 122, 123. 
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Hochschulerfindungen genießen besondere Rechte, da in Deutschland die Freiheit der 

Wissenschaft, Forschung und Lehre gemäß Art. 5 (3) GG als Grundrecht geschützt ist.135 

Unter diesem Abschnitt des ArbnErfG fallen alle an einer Hochschule Beschäftigte. Dies 

können Professoren, wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches Personal, Verwal-

tungspersonal, technisches Personal, Auszubildende und auch alle vertraglich gebunde-

nen Hilfskräfte sein. Studenten und deren Erfindungen sind jedoch ausgeschlossen.136 Es 

gelten somit folgende besonderen Bestimmungen: Der Erfinder hat das Recht seine 

Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu veröffentlichen, 

wenn er dies seinem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, gemeldet 

hat (§ 42 (1) ArbnErfG). Sollte diese Frist nicht eingehalten werden, kann die Universität 

Schadensersatzansprüche geltend machen sowie den Betroffenen gegebenenfalls kündi-

gen aufgrund einer Dienstpflichtverletzung.137 Sollte jedoch der Erfinder nicht beabsich-

tigen, die Diensterfindung zu veröffentlichen, muss er diese auch nicht melden. Will er 

es jedoch erst später publizieren, muss dies unverzüglich dem Dienstherrn gemeldet wer-

den (§ 42 (2) ArbnErfG). Nach Meldung der Diensterfindung kann der Dienstherr äqui-

valent den Diensterfindungen im privaten Dienst wählen, ob er diese in Anspruch nimmt 

oder nicht. Im Falle der Inanspruchnahme erhält der Erfinder ein nichtausschließliches 

Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätig-

keit (§ 42 (3) ArbnErfG). Tritt eine Verwertung durch den Dienstherrn ein, hat der Erfin-

der ein Recht auf eine Vergütung in Höhe von dreißig Prozent der durch die Verwertung 

erzielten Einnahmen (§ 42 (3) ArbnErfG). Letzteres bezieht sich auf die Bruttoeinnah-

men. Das heißt, dass die Kosten für die Schutzrechtsanmeldung und die Vermarktung der 

Diensterfindung nicht vom Erlös subtrahiert werden und somit der Hochschulerfinder 

letztendlich und verhältnismäßig mehr erhält, als ein Erfinder im privaten Dienst.138 Die 

Universität hat die Pflicht die Diensterfindung anzumelden. Der Erfinder sollte seine Er-

gebnisse nicht veröffentlichen, bis das Schutzrecht aktiv ist, da sonst kein verwertbares 

Patent entstehen kann.139 Historisch ist anzumerken, dass vor dem 07.02.2002 alle Erfin-

dungen von Hochschullehrern, Dozenten und Assistenten im Rahmen ihrer Tätigkeit an 

                                                 
135 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/hochschulerfindungen/ (abgerufen am 17.04.2017). 
136 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/persoennlicher-geltungsbereich/ (abgerufen am 
17.04.2017). 
137 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/meldepflicht-und-inanspruchnahme/ (abgerufen am 
17.04.2017). 
138 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/verguetung/ (abgerufen am 17.04.2017). 
139 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/schutzrechtsanmeldung/ (abgerufen am 17.04.2017). 
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der Hochschule als freie Erfindungen galten. Somit hatten sie automatisch alle Rechte an 

diesen und konnten die Erfindungen auch verwerten. Problematisch war daran, dass 

Hochschullehrer in der Regel mit wissenschaftlichen Mitarbeitern oder auch Doktoranten 

zusammen Erfindungen entwickelten. Da das Hochschullehrerprivileg auch nur für die-

sen galt und eben nicht für wissenschaftliche Mitarbeiter, Doktoranten etc., galt ein Teil 

der Erfindung als frei und der andere Teil stellte ggf. eine Inanspruchnahme durch die 

Universität dar. Fragen hinsichtlich der Verwertung gestalteten sich sehr komplex. Aus 

diesem Grund wurde das Hochschullehrerprivileg abgeschafft und die Hochschullehrer 

den gleichen Regelungen unterworfen wie die übrigen Arbeitnehmer bis auf § 42 Arb-

nErfG, welche einige wenige Ausnahmen für den behandelten Personenkreis beinhal-

tet.140 

Kritiker bemängeln die Verwertung der Hochschulerfindungen als nicht ausreichend, da 

die eigens für die Hochschulen gegründeten Patentverwertungsstellen141 aufgrund ihrer 

nicht kostendeckenden Situation, nahezu vollständig vom Staat subventioniert werden 

müssen.142 Demensprechend wird ein geringerer Anreiz der Verwertungsstellen vermu-

tet, als es in der freien Marktwirtschaft der Fall ist. Die Folge daraus ist wiederum eine 

geringere Vergütung zu Ungunsten der Erfinder. Da Hochschulen in der Regel nicht über 

die benötigten Ressourcen für eine eigenständige Verwertungsabteilung verfügen, sind 

sie auf die staatlich geförderten Patentverwertungsstellen angewiesen.143 Die zukünftige 

Entwicklung Letzterer bleibt ungewiss. Vergleichbare Systeme in Großbritannien und in 

den USA verheißen keine positive Entwicklung, da diese schon seit fünfzehn bis dreißig 

Jahren in einer ähnlichen Weise bestehen und stets nicht kostendeckend arbeiten können, 

sodass sie weiterhin auf die Subventionen angewiesen sind.144 

5 Arbeitnehmererfindungen international  

Deutschland ist weltweit das einzige Land, welches ein eigenes Gesetz für Arbeitnehmer-

erfindungen geschaffen hat.145 So folgen nach der bisherigen Darstellung der deutschen 

                                                 
140 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/gesetzesaenderungen-vom-07-02-2002/ (abgerufen am 
19.04.2017). 
141 http://www.e-fi.de/fileadmin/Innovationsstudien_2012/StuDIS_13_EFIGS.pdf, S. 5 (abgerufen am 
10.07.2017). 
142 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/schutzrechtsanmeldung/ (abgerufen am 10.07.2017). 
143 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/schutzrechtsanmeldung/ (abgerufen am 10.07.2017). 
144 http://www.e-fi.de/fileadmin/Innovationsstudien_2012/StuDIS_13_EFIGS.pdf, S. 11 (abgerufen am 
10.07.2017). 
145 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/international/ (abgerufen am 06.05.2017). 
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Gesetze und Richtlinien bezüglich Arbeitnehmererfindungen nun die wesentlichen Ge-

setzesinhalte und Regelungen ausgewählter europäischer und transatlantischer Staaten zu 

diesem Thema. Außerdem findet ein direkter Vergleich zwischen dem deutschen Recht 

und den jeweiligen anderen Staaten statt, soweit dies möglich ist. Da jede Nation unter-

schiedliche Parallelen oder auch nicht mit dem deutschen Recht aufweisen, werden nur 

die relevanten Aspekte behandelt. Somit können je Land unterschiedliche Unterpunkte 

entstehen. 

5.1 Österreich 

Es folgt eine Untersuchung des österreichischen Rechts, da es sich um ein dem deutschen 

Staate nahe stehende Nation handelt, welches sich nicht zuletzt auf die sprachlichen, ge-

ographischen und historischen Gemeinsamkeiten beziehen.  

5.1.1 Rechtsgrundlage 

Die rechtlichen Grundlagen für Arbeitnehmererfindungen bilden die §§ 6-20 des öster-

reichischen Patentgesetzes PatG. Ferner sei erwähnt, dass Arbeitnehmer in Österreich als 

Dienstnehmer und Arbeitgeber als Dienstgeber bezeichnet werden. 

5.1.2 Recht an der Erfindung 

Grundsätzlich erteilt das Gesetz Dienstnehmern das Recht auf Erteilung eines Patents  (§ 

4 PatG), sollte nicht (a) eine Vereinbarung mit dem Dienstgeber (§ 7 (1) PatG) oder (b) 

ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis vorliegen (§ 7 (2) PatG). Diese Vereinbarung 

zwischen Dienstgeber und -nehmer hat wiederum nur eine rechtliche Wirkung, wenn es 

sich um eine Diensterfindung handelt (§ 7 (1) S. 1 PatG). Diese wird gem. § 7 (3) PatG 

wie folgt definiert: eine Erfindung ist eine Diensterfindung, wenn sie in das Arbeitsgebiet 

des Unternehmens, in welchem der Dienstnehmer beschäftigt ist, fällt sowie  

a) entweder die Tätigkeit, welche zur Erfindung geführt hat, zu dem Aufgabengebiet 

des Dienstnehmers gehört oder 

b) wenn der Dienstnehmer durch seine Tätigkeit im Unternehmen zu der Erfindung 

angeregt wurde oder 

c) die Erfindung mithilfe von Erfahrungen oder Hilfsmittel des Unternehmens we-

sentlich beeinflusst wurde. 
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Die deutsche Definition der Diensterfindung ist im Wesentlichen ähnlich der österreichi-

schen Begriffserklärung. So werden beispielsweise ebenfalls als Teilaspekte genannt, 

dass die Erfindung aus der Tätigkeit im Betrieb heraus oder aufgrund der Erfahrungen 

aus dem Betrieb entstanden sein muss. Im Falle eines öffentlich-rechtlichen Dienstver-

hältnisses hat dies zur Folge, dass der Dienstgeber ohne eine Vereinbarung die Dienster-

findung nutzen oder Benutzungsrechte an dieser in Anspruch nehmen kann (§ 7 (2) PatG).  

5.1.3 Meldepflicht 

Sollte eine Vereinbarung zwischen dem Dienstgeber und Dienstnehmer gemäß § 7 PatG 

vorliegen, so hat der Dienstnehmer den Dienstgeber unverzüglich darüber zu informieren. 

Daraufhin muss der Dienstgeber wiederrum innerhalb von vier Monaten den Dienstneh-

mer darüber aufklären, ob er eine Inanspruchnahme der Erfindung anstrebt oder nicht (§ 

12 (1) PatG). Sollte der Dienstnehmer seiner Meldepflicht nicht nachkommen, so hat er 

Schadensersatz an den Dienstgeber zu zahlen, welcher auch den entgangenen Gewinn 

beinhaltet. Sollte der Dienstgeber dem Dienstnehmer keine Meldung über eine mögliche 

Inanspruchnahme der Erfindung in der viermonatigen Frist geben oder sollte er es ableh-

nen, so gehen in beiden Fällen alle Rechte an der Erfindung an den Dienstnehmer über 

(§12 (2) PatG). Es besteht jedoch keine Meldepflicht seitens des Dienstnehmers bezüglich 

Erfindungen, welche nicht in der Vereinbarung aufgeführt sind.146  

Hier sind Parallelen zum deutschen Recht erkennbar. So hat auch der Arbeitnehmererfin-

der in Deutschland eine Erfindung unverzüglich zu melden. Unterschiedlich ist hier le-

diglich, dass in Österreich als Voraussetzung die Vereinbarung bestehen muss, in 

Deutschland hingegen nicht. Weiterhin gleich ist auch die Reaktionszeit des Arbeitgebers 

von maximal vier Monaten nach der Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers. Unter-

schiedlich ist der Anspruch des Arbeitgebers auf Schadensersatz bei nicht erfolgter Mel-

dung des Arbeitnehmers über die Erfindung. Dies zeigt, dass der Arbeitnehmer nicht in 

dem Umfang geschützt wird wie vergleichsweise im deutschen Recht. So kann der Ar-

beitnehmer aus Unwissenheit in finanzielle und rechtliche Schwierigkeiten geraten. Ge-

genteilig ist auch die rechtliche Lage, sollte der Arbeitgeber sich nicht innerhalb der vier 

Monate nach der Erfindungsmeldung zur möglichen Inanspruchnahme äußern. So wird 

                                                 
146 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/oesterreich/ (abgerufen am 26.04.2017). 
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in Österreich die Erfindung frei und in Deutschland ist ein Stillschweigen des Arbeitge-

bers eine Inanspruchnahme. Grund hierfür könnte sein, dass sich Österreich stark am 

deutschen Recht orientiert, jedoch nicht die Reforminhalte von 2009 in Deutschland über-

nommen hat. So war es vor der Reform in Deutschland auch der Fall, dass bei keiner 

Reaktion des Arbeitgebers die Erfindung frei wurde.147  

5.1.4 Recht auf Vergütung 

Sollte eine Vereinbarung gemäß § 7 (1) PatG bestehen, so hat im Falle der Inanspruch-

nahme der Dienstnehmer einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die Über-

lassung der Rechte bzw. Nutzungsrechte an seiner Erfindung.148 Eine Ausnahme bildet 

die Situation, dass der Dienstnehmer eigens für Erfindungszwecke angestellt worden ist, 

so hat er nur einen Anspruch auf eine gesonderte Vergütung, wenn er nicht aufgrund 

seiner Position und Aufgabe ohnehin schon ein höheres Gehalt erhält (§ 8 PatG).  

5.1.5 Höhe der Vergütung 

Die Höhe der Vergütung ergibt sich unter Berücksichtigung folgender Gesichtspunkte: 

a) wirtschaftliche Bedeutung / Nutzen für das Unternehmen 

b) eine eventuell schon erfolgte Verwertung der Erfindung im In- oder Ausland 

c) Anteile des Unternehmens beinhaltend Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten, 

Hilfsmittel, dienstliche Weisungen (§ 9 PatG). 

Der in a) genannte Nutzen kann mithilfe verschiedener Methoden berechnet werden. Der 

Oberste Gerichtshof (OGH) bevorzugt dabei die Lizenzanalogie. Nebst dieser Verfah-

rensweise existieren noch die Bestimmung des innerbetrieblichen Nutzens sowie die 

Schätzung. Des Weiteren sei zu erwähnen, dass die österreichischen Gerichte sich in der 

Praxis bei der Vergütungsberechnung oftmals an den Entscheidungen der deutschen 

Schiedsstelle oder Fällen, welche vor Gericht ausgehandelt wurden, orientieren.149 Auf-

grund dessen sind Parallelen wie die Gesichtspunkte zur Berechnung der Höhe der Ver-

gütung in a) und c) ebenfalls in den deutschen Richtlinien zur Vergütungsberechnung 

                                                 
147 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/neuerungen-von-1-10-2009/ (abgerufen am 
06.08.2017). 
148 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/oesterreich/ (abgerufen am 26.04.2017). 
149 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/oesterreich/ (abgerufen am 25.04.2017). 

http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/neuerungen-von-1-10-2009/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/oesterreich/
http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/oesterreich/
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wiederzufinden. Auch die drei genannten Methoden zur Berechnung, die zumeist ge-

nutzte Lizenzanalogie sowie der innerbetriebliche Nutzen und auch die Schätzung sind 

deckungsgleich mit den deutschen Kalkulationsmöglichkeiten.   

5.2 Schweiz 

Im Rechtsvergleich wird die Schweiz als interessant wahrgenommen, da sie zwar ein eu-

ropäischer Staat ist, jedoch kein Mitglied der Europäischen Union und somit frei ist von 

vielen übergeordneten Bestimmungen. 

5.2.1 Rechtsgrundlage 

Die Regelungen zu Arbeitnehmererfindungen finden sich zum einen im Art. 332 Obliga-

tionenrecht (OR) und zum anderen im Art. 3 des schweizerischen Patentgesetzes PatG.  

5.2.2 Anmelderprinzip (Prioritätsprinzip) 

Wie in den meisten Staaten gilt auch in der Schweiz das Anmelder- bzw. Prioritätsprinzip. 

Sollten mehrere Erfinder zur gleichen Zeit aber unabhängig voneinander eine Erfindung 

gemacht haben, erhält derjenige das Schutzrecht, welcher früher bzw. prioritätsälter die 

Anmeldung getätigt hat (Art. 3 c S. 3 PatG). 

5.2.3 Recht an der Erfindung und Vergütungsanspruch 

Es werden drei Kategorien von Erfindungen unterschieden. Da sich das Recht an der Er-

findung und der Vergütungsanspruch je nach Art der Erfindung unterscheiden, werden 

anhand dieser die genannten Aspekte im Folgenden erläutert. 

5.2.3.1 Diensterfindungen 

Erfindungen, welche von Arbeitnehmern in Ausübung ihrer Tätigkeit und zur Erfüllung 

ihrer vertraglichen Pflichten gemacht werden, gelten als Diensterfindungen und gehören 

unmittelbar dem Arbeitgeber. Dabei ist es irrelevant, ob diese am Arbeitsplatz selbst und 

/ oder innerhalb der Arbeitszeit entstanden ist. Von Bedeutung ist jedoch, dass die Erfin-

dung beendet worden ist, während das Arbeitsverhältnis noch bestand. Eine gesonderte 

Vergütung für Diensterfindungen steht den Arbeitnehmern nicht zu. Jedoch erhält dieser 
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die sogenannte Erfinderehre, welche die namentliche Nennung als Erfinder bei der Pa-

tentanmeldung und –erteilung meint sowie ein Vermerk über die Erfindertätigkeit im Ar-

beitszeugnis beinhaltet.150  

Im Wesentlichen entspricht die schweizerische Definition der Diensterfindung auch der 

deutschen. Ein deutlicher Unterschied ist jedoch der fehlende Vergütungsanspruch in der 

Schweiz. Deutschland hingegen hält gegenteilig fest, dass der Arbeitnehmer auf jeden 

Fall einen Anspruch hat. Voraussetzung ist alleinig die Inanspruchnahme des Arbeitge-

bers. Sollte diese nicht erfolgen, hat der Arbeitnehmer alle Rechte an der Erfindung. Der 

Arbeitnehmererfinder in Deutschland geht in jedem Falle nicht leer aus. 

5.2.3.2 Gelegenheitserfindungen 

Unter Gelegenheitserfindungen fallen jene Erfindungen, welche der Arbeitnehmer zwar 

zur Arbeitszeit tätigt, jedoch nicht zu den vertraglichen Pflichten gehören. Dies könnte 

beispielsweise eine Erfindung sein, welche durch Zufall entstanden ist, um die täglichen 

Arbeiten zu erleichtern. Grundsätzlich sind Gelegenheitserfindungen frei und somit die 

Rechte an dieser dem Arbeitnehmer zugehörig. Jedoch kann gem. Art. 332 Randziffer 2 

OR der Arbeitgeber eine schriftliche Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer treffen, wel-

ches den Erwerb von eben diesen Gelegenheitserfindungen zum Inhalt hat. Sollte dies der 

Fall sein, hat der Arbeitnehmer eine Erfindung unverzüglich an den Arbeitgeber zu mel-

den. Letzterer hat innerhalb von sechs Monaten dem Arbeitnehmer mitzuteilen, ob er die 

Erfindung tatsächlich erwerben möchte oder sie freigibt (Art. 332 Randziffer 3 OR). Ent-

scheidet der Arbeitgeber sich für den Erwerb, so ist dies mit einer angemessen Vergütung 

an den Arbeitnehmer zu erfüllen. Bei Berechnung dieser werden der wirtschaftliche Wert 

der Erfindung, die Mitwirkung des Arbeitgebers, die Beteiligung von Hilfspersonen und 

Betriebseinrichtungen sowie Aufwendungen des Arbeitnehmers und seine Stellung im 

Betrieb mit einkalkuliert (Art. 332 Randziffer 4 OR). Im Falle des Ablehnens des Erwerbs 

der Erfindung durch den Arbeitgeber gilt die Erfindung als frei und steht somit zur freien 

Verfügung für den Arbeitnehmer. Es wird jedoch die Unterlassung einer Konkurrenzstel-

lung zum Arbeitgeber verlangt.151 

                                                 
150 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/schweiz/ (abgerufen am 25.04.2017). 
151 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/schweiz/ (abgerufen am 25.04.2017). 

http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/schweiz/
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Bei Gelegenheitserfindungen sind noch mehr Parallelen zu deutschen Diensterfindungen 

ersichtlich als vergleichsweise zur schweizerischen Definition von Diensterfindungen. 

Grund hierfür ist, dass bei Gelegenheitserfindungen die Möglichkeit eines Vergütungs-

anspruches besteht. Sollte die oben erläuterte Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und –

nehmer bestehen, hat Letzterer eine Erfindung unverzüglich zu melden. Dies wäre ver-

gleichbar mit der deutschen Situation, sollte es sich um eine Diensterfindung handeln. 

Weiterhin ähnlich ist die anschließende Reaktionszeit des Arbeitgebers auf die Erfin-

dungsmeldung. In Deutschland betragen diese vier Monate, in der Schweiz sind es sechs 

Monate. Im Falle des Vergütungsanspruches werden bei der Kalkulation der Höhe in der 

Schweiz ähnliche Faktoren herangezogen wie in Deutschland, welche sich in den hiesigen 

Richtlinien niederschlagen. Beispiele wären der wirtschaftliche Wert der Erfindung oder 

auch die Stellung im Betrieb. 

5.2.3.3 Arbeitsfremde Erfindungen 

Zuletzt seien noch die arbeitsfremden Erfindungen erwähnt. Diese stellen sich durch die 

Abwesenheit von sachlichen und inhaltlichen Zusammenhängen zum Tätigkeitsbereich 

des Arbeitnehmers im Betrieb dar sowie sind sie außerhalb des vertragsmäßigen Tätig-

keitsbereichs. Demzufolge hat der Arbeitnehmer alle mit der Erfindung verbundenen 

Rechte inne (Art. 3c S. 1 PatG). Aufgrund dessen kann kein Vergütungsanspruch gegen 

den Arbeitgeber geltend gemacht werden. Jedoch hat der Erfinder angesichts der Treue-

pflicht dem Arbeitgeber die Erfindung prioritär anzubieten und auch hier besteht ein Kon-

kurrenzverbot zum Arbeitgeber.152  

Diese arbeitsfremden Erfindungen in der Schweiz sind mit den freien Erfindungen in 

Deutschland gleichzusetzen. Auch dort besteht kein Zusammenhang zwischen der Erfin-

dung und dem Tätigkeitsbereich der Arbeit. So müssen auch diese nicht dem Arbeitgeber 

gemeldet werden und der Arbeitnehmer hat alle Rechte an der Erfindung. Unterschiedlich 

wären nur Erfindungen in Deutschland, die möglicherweise vom Arbeitnehmer als frei 

bezeichnet werden, vom Arbeitgeber jedoch nicht. In Zweifelsfällen muss hier eine Mel-

dung des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber folgen, sodass dieser ebenfalls entscheiden 

kann, ob es sich tatsächlich um eine freie Erfindung handelt. 

                                                 
152 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/schweiz/ (abgerufen am 25.04.2017). 
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5.3 USA (United States of America) 

Das US-amerikanische Erfinderrecht wird im Folgenden behandelt, da es einerseits inte-

ressant ist zu erörtern, welche Rechte und Fakten bezüglich Arbeitnehmererfindungen in 

Übersee vorhanden sind. Anderseits besteht bei den USA zusätzlich die Besonderheit, 

dass es sich um die eben vereinigten fünfzig Einzelstaaten handelt, welche in manchen 

Rechtsgebieten eigene Gesetze und keine übergreifenden bundesrechtlichen Gesetzesbe-

stimmungen haben.153 

5.3.1 Rechtsgrundlage 

So ist auch festzustellen, dass es kein bundesrechtliches, eigens bezüglich Arbeitnehmer-

erfindungen betreffendes Recht gibt, wie es in Deutschland, dargestellt durch das Arbeit-

nehmererfindungsgesetz, der Fall ist. Das Rechtsgebiet der Arbeitnehmererfindungen in 

den USA wird in jedem einzelnen Bundesstaat unterschiedlich behandelt.154 Dabei orien-

tieren sich die einzelnen Bundesgerichte an den Grundsatzentscheidungen des U. S. Sup-

reme Court 155, welcher der Oberste Gerichtshof der USA ist.156 Diese Grundsatzent-

scheidungen werden im United States Code (U.S.C.) festgehalten. Im Title 35 der U.S.C. 

finden sich die Bestimmungen bezüglich patentierbarer Erfindungen wieder.157  

5.3.2 Erfinder- und Anmelderprinzip 

Bis 2011 war wohl der größte Unterschied zwischen dem US-amerikanischen und dem 

deutschen Patent- bzw. Arbeitnehmererfindungsgesetz, dass in den USA das first-to-in-

vent-Prinzip (Erfinderprinzip) und in Deutschland das first-to-file-Prinzip (Anmelder-

prinzip) zugrunde gelegt wurde. Das first-to-invent-Prinzip bedeutet, dass das Patent nur 

dem wahren Erfinder zusteht. Das first-to-file-Prinzip hingegen lässt das Recht auf das 

Patent demjenigen zuteil, der es zuerst anmeldet. Die Situation um einen solchen Kon-

kurrenzkampf ist nicht selten, da Erfindungen oft als eine Erwiderung auf ein gegenwer-

tiges Problemfeld entstehen. Die USA hatte im Fall einer mehrfachen Beanspruchung 

eines Patents als der wahre Erfinder das interference-Verfahren als Lösungsangebot. Hier 

                                                 
153 Rüve, Lars, S. 159. 
154 Rüve, Lars, S. 159. 
155 Rüve, Lars, S. 160. 
156 http://www.americanet.de/html/politisches_system__judikative.html (abgerufen am 10.06.2017). 
157 Rüve, Lars, S.160. 
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wurde augenscheinlich mittels gerechter Vorgehensweise der eben wahre Erfinder ermit-

telt, um der Gerechtigkeit Rechnung zu tragen. Kritiker bemängelten jedoch, dass der 

Prozess sehr aufwendig und auch kostspielig war, sodass oft nur die erfahrene und finan-

ziell besser gestellte Person als der wahre Erfinder ermittelt wurde. Im Jahre 2011 wurde 

dann beschlossen, dieses Prinzip, welches nur in den USA Anwendung fand, aufzugeben 

und anzupassen auf das first-to-file-Prinzip. Wirksam wurde es zum 16. März 2013 und 

gilt seither für alle ab dato angemeldeten Patente. Für die vor diesem Stichtag existieren-

den Patente, gilt weiterhin das zuvor angewendete Prinzip.158  

Dahingehend ist also eine Gemeinsamkeit zwischen US-amerikanischem und deutschem 

Recht jüngst entstanden. Dies hatte vor allem hinsichtlich Arbeitnehmererfindungen den 

Effekt, dass Arbeitgeber nicht wie vor der Gesetzesreform erst am Tag der Einreichung 

das Patentrecht auf sich mittels eines assignments159 übertragen lassen konnten, sondern 

sie können nun selbst beim Patentamt dies tätigen. Hintergrund hierfür war, dass vor der 

Reform aufgrund des first-to-invent-Prinzips nur der wahre Erfinder die Patentanmeldung 

tätigen durfte.160 

5.3.3 Recht an der Erfindung 

Im Title 35 U.S.C. § 101 wird nun bestimmt, wer das Recht an der Erfindung innehält. 

Dabei wird nicht zwischen einem freien und einem angestellten Erfinder unterschieden. 

Die einzige Voraussetzung ist die, dass es sich um eine natürliche Person handeln muss. 

Somit hat jeder Erfinder, welcher eine natürliche Person ist, grundsätzlich das Recht an 

seiner Erfindung. Diese Bestimmung wird durch vier Ausnahmen beschränkt, welche im 

Folgenden erläutert werden.161 

5.3.3.1 Express Contract 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber können in den USA frei vereinbaren, zu welchen Bedin-

gungen die Erfinderrechte übertragen werden können oder auch nicht. Dabei sollen le-

diglich Täuschung, Zwang, überlange Dauer oder das state law162 die Schranken darstel-

len, welche diese freie Vereinbarung einschränken. Dabei ist es möglich, die Übertragung 

                                                 
158 https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01003  (abgerufen am 25.05.2017). 
159 Auf Deutsch: Übertragung. 
160 https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01003 (abgerufen am 25.05.2017). 
161 Rüve, Lars, S. 160, 161. 
162 Rüve, Lars, S. 161; state law ist das Recht der einzelnen Bundesstaaten; federal law ist einheitliches 
Bundesrecht, dass für alle Staaten der USA gültig ist. 

https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01003
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im Arbeitsvertrag bereits im Voraus abzutreten163, was in Deutschland vergleichsweise 

verboten ist.164 In der Praxis wird in US-amerikanischen Arbeitsverträgen in der Regel 

vereinbart, dass alle Immaterialgüterrechte an den Arbeitgeber übertragen werden. Dabei 

werden sogar solche eingeschlossen, welche der Arbeitnehmer vor Aufnahme des Ar-

beitsverhältnisses hatte. Ebenfalls eingeschlossen werden Immaterialgüterrechte, welche 

nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses entstehen, beschränkt ungefähr auf ein Jahr 

nach der Aufgabe der Beschäftigung. An dieser Stelle ist anzumerken, dass diese Best-

immungen wiederum je Bundesstaat variieren. Dabei sind klare Tendenzen in einzelnen 

Regionen sichtbar und die Auswirkungen der dort vorherrschenden Einschränkungen. So 

ist der Bundesstaat Kalifornien nicht konform mit diesen vorangegangen arbeitnehme-

runfreundlichen Bestimmungen. Dort wird die Vorausabtretungsklausel beschränkt und 

auch das nachvertragliche Wettbewerbsverbot findet dort keine Anwendung. Die Aus-

wirkungen dieser Regeln in Kalifornien sind deutlich im Silicon Valley zu erkennen. Das 

Gebiet ist der bedeutendste Standort für Hightech-Innovationen weltweit.165 Das wird 

nicht zuletzt begründet durch das für Arbeitnehmererfinder rechtlich günstige Umfeld.166 

Weitere Staaten, welche diese grundsätzliche Regel der freien Vereinbarung zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezüglich der Übertragung von Erfinderrechten ein-

schränken sind Delaware, Illinois, Kansas, Minnesota, Nevada, North Carolina, Utah und 

Washington.167 

5.3.3.2 Hired to invent 

Eine weitere Ausnahme stellt der Fall dar, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer eigens 

zu Erfindungszwecke für eine bestimmte Technologie angestellt hat. In diesem Falle er-

hält der Arbeitgeber die Rechte an den Patenten, welche für Erfindungen des Arbeitneh-

mererfinders erteilt wurden. Hier ist anzumerken, dass der Arbeitnehmer keine Vergütung 

erhält, da er schon durch sein Gehalt für seine zu erbringende Leistung abgegolten wird. 

Dies stellt die Verkörperung des Sonderleistungsprinzips dar.168 Gegenteilig dazu 

herrscht in Deutschland das abgeschwächte Monopolprinzip. Der Arbeitnehmer hat ein 

Recht auf Vergütung, da er dem Arbeitgeber ein Monopol durch das Patent erschafft. Als 

                                                 
163 Rüve, Lars, S. 161. 
164 http://bbs-law.de/2013/08/unwirksame-abgeltungsklauseln-fuer-arbeitnehmererfindungen-was-mues-
sen-arbeitnehmer-tun-um-ansprueche-zu-sichern/ (abgerufen am 10.06.2017). 
165 http://orange.handelsblatt.com/artikel/11253 (abgerufen am 10.06.2017). 
166 Rüve, Lars, S. 162, 163. 
167 Rüve, Lars, S. 161 (Fußnote 697). 
168 Rüve, Lars, S. 163, 164. 

http://bbs-law.de/2013/08/unwirksame-abgeltungsklauseln-fuer-arbeitnehmererfindungen-was-muessen-arbeitnehmer-tun-um-ansprueche-zu-sichern/
http://bbs-law.de/2013/08/unwirksame-abgeltungsklauseln-fuer-arbeitnehmererfindungen-was-muessen-arbeitnehmer-tun-um-ansprueche-zu-sichern/
http://orange.handelsblatt.com/artikel/11253
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Ausgleich bekommt er die genannte gesonderte Vergütung. Da dies auch der Fall ist, 

sollte die Erfindung nicht zum Patent angemeldet werden, spricht man von einem abge-

schwächten Monopolprinzip.169 In Österreich ist vergleichsweise in § 8 PatG ebenfalls 

ausgeschlossen, dass der Erfinder, sollte er zu Erfindungszwecken angestellt worden sein, 

eine gesonderte Vergütung erhält, sollte er nicht schon aufgrund seiner Anstellung ein 

höheres Gehalt beziehen. So ist das Recht in Österreich etwas arbeitnehmerfreundlicher 

formuliert. Wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass in den USA der Erfinder nicht 

ebenfalls ein höheres Gehalt aufgrund seiner Position erhält. Es ist lediglich kein Bestand-

teil des Gesetzes. 

5.3.3.3 Non-exclusive Shop Right 

Die dritte Ausnahme, bei der der Arbeitgeber die Rechte an den Patenten erhält, ist im 

hiesigen Rechtsvergleich von Bedeutung, da hier inhaltliche Parallelen, den Rechtsver-

gleich betreffend, zu finden sind. So hat der Arbeitgeber die Rechte inne, sollte die Erfin-

dung entstanden sein durch die technischen und finanziellen Ressourcen des Arbeitge-

bers, während der Arbeitszeit sowie sollte das Patent in den Arbeitsbereich des Arbeitge-

bers fallen. Dies entspricht in Teilen der deutschen und auch österreichischen Definition 

der Diensterfindung. Liegen diese Voraussetzungen vor, erhält der Arbeitgeber ein soge-

nanntes shop right.170 Dies kann ungefähr übersetzt werden als nicht ausschließliche, 

nicht übertragbare, gebührenfreie, bereits abgegoltene Erlaubnis zur Benutzung, also im 

Sinne einer Lizenz.171 

5.3.3.4 Alter Ego 

Die letzte zu nennende Ausnahme ist die Situation, dass der Arbeitnehmer eine spezielle 

Treue- und Fürsorgepflicht innehatte, während er die Erfindung entwickelte. Dies wird 

zurückgeführt auf den Arbeitnehmerstatus, wie es z. B. bei Vorständen oder Geschäfts-

führern der Fall ist. Diese vertreten das Unternehmen und stellen somit dieses in der Öf-

fentlichkeit dar. Also können sie auch nicht von sich selbst die Rechte abtreten. Außer-

                                                 
169 Hausmann, Hans-Christian, S. 46. 
170 Rüve, Lars, S. 164. 
171 Rüve, Lars, S. 165. 
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dem haben diese speziellen Arbeitnehmer die Pflicht, nicht mit dem Arbeitgeber in Kon-

kurrenz zu treten.172 In Deutschland fallen diese Personengruppen nicht in den Anwen-

dungsbereich des Arbeitnehmererfindungsgesetzes. Hier existiert ein mehr oder weniger 

grauer konfliktpotentieller Bereich, da grundsätzlich diese Erfindungen dem Erfinder zu-

stehen, sollte nichts anderes im Arbeitsvertrag vereinbart worden sein. Ein Vergütungs-

anspruch besteht dahingehend nicht.173  

5.3.4 Schutzrechtsanmeldung 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den zu untersuchten Staaten ist die Definition des 

Standes der Technik und die davon abhängende Patentierfähigkeit. So wird in Deutsch-

land eine absolute Neuheit als unbedingte Voraussetzung für eine Patentanmeldung ver-

langt und schließt damit all jenes aus, was schon veröffentlicht wurde. In den USA hin-

gegen gibt es einen so genannten Ausschlusskatalog, welcher Bestimmungen enthält, 

welche zum Ausschluss der Patentierung führen können.174 Hier wird wieder das vorherr-

schende case law deutlich. Fasst man also alle Regelungen aus diesem Katalog zusam-

men, kann man bestimmen, ob eine Patentanmeldung möglich ist. Ein besonderes Bei-

spiel, die einjährige Neuheitsschonfrist (grace period), sei hier kurz erläutert. Sie ist auch 

nach der Reform bestehen geblieben und beschreibt den Umstand, dass ein Erfinder ein 

wirksames US-Patent trotzdem erhalten kann, sollte ein Dritter im Zeitraum zwischen der 

Veröffentlichung und Anmeldung des Erstgenannten ebenfalls eine Veröffentlichung der 

gleichen Erfindung vornehmen. Es gibt in Deutschland keine analoge Bestimmung. Es ist 

wie zuvor erwähnt, nicht mehr möglich ein Patent anzumelden, sollte die zugrunde lie-

gende Idee bereits an die Öffentlichkeit gelangt sein. Kritikerstimmen nehmen die Neu-

heitsschonfrist zum Anlass, das von den USA angestrebte first-to-invent-Prinzip als ein 

first-inventor-to-file-Prinzip zu betiteln.175 

                                                 
172 Rüve, Lars, S. 166. 
173http://www.mwpatent.de/rechtsgebiete/arbeitnehmererfindungen/geschaeftsfuerererfindun-
gen_sind_keine_diensterfindungen_nach_arbeitnehmererfindergesetz.html (abgerufen am 11.06.2017). 
174 https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01003  (abgerufen am 25.05.2017). 
175 https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01003  (abgerufen am 25.05.2017). 
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http://www.mwpatent.de/rechtsgebiete/arbeitnehmererfindungen/geschaeftsfuerererfindungen_sind_keine_diensterfindungen_nach_arbeitnehmererfindergesetz.html
https://www.patente-stuttgart.de/index.php?page=publikationen_01003
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5.3.5 Recht auf Vergütung und Höhe 

In den USA hat der Arbeitnehmererfinder keinen rechtlichen Vergütungsanspruch.176 

Dies basiert auf der Tatsache, dass es keine verbindliche Rechtsgrundlage für Arbeitneh-

mererfindungen gibt. Es sei nochmals an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Best-

immungen des Title 35 U.S.C. lediglich eine Orientierungshilfe für die jeweiligen Bun-

desgerichte darstellt und nicht verbindlich ist. Da jedoch der Privatwirtschaft bewusst ist, 

dass Arbeitnehmererfinder durch extrinsische Motivation möglicherweise quantitativ und 

qualitativ bessere Erfindungen herausbringen, bieten die meisten Unternehmen Anreiz- 

und Belohnungssysteme z. B. in Form von Pauschalvergütungssystemen an.177 Die Höhe 

der Vergütung ist somit auch unterschiedlich, je nach unternehmensinternen Vergütungs-

richtlinien.  

Dem steht in jeder Hinsicht das deutsche Recht entgegen. Das ArbnErfG hält für Arbeit-

nehmererfinder einen gesetzlichen Vergütungsanspruch in angemessener Höhe fest, 

sollte der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch nehmen. Einen Entwurf für ein gesetz-

liches Pauschalvergütungssystem ist in der Reform von 2009 nicht aufgenommen wur-

den, da sich die Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften nicht darauf einigen konnten. 

Es waren die Gewerkschaften, die befürchteten, dass durch ein solches Pauschalvergü-

tungssystem die Arbeitnehmer schlechter und die Arbeitgeber besser gestellt würden 178, 

da die Vergütung im Einzelfall unzureichend ausfallen könnte. Dies sollte im Hinblick 

zum US-amerikanischen System ebenfalls kritisch betrachtet werden, wobei festzuhalten 

ist, dass es sich hierbei nicht um ein gesetzliches Vergütungssystem handelt, sondern um 

das jeweilige unternehmensinterne System. 

5.3.6 Erfindungen von Verwaltungsangestellten 

Aufgrund bedeutender Gemeinsamkeiten zwischen dem US-amerikanischen Recht und 

den anderen bisher behandelten Staaten, sei an dieser Stelle eine Ausnahme dargestellt, 

welche das Gesetz bezüglich Erfindungen von Verwaltungsangestellten meint. Die Uni-

form Patent Policy for Domestic Rights in Inventions Made by Government Employees 

der Economic Agency, Department of Commerce beinhaltet, dass die Bundesverwaltung 

                                                 
176 Hausmann, Hans-Christian, S. 375. 
177 Rüve, Lars, S. 160 und Hausmann, Hans-Christian, S. 375. 
178 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/folgen-des-entwurfs/ (abgerufen am 10.06.2017). 

http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/folgen-des-entwurfs/
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sämtliche Rechte, Ansprüche und Interessen an Erfindungen, welche von Verwaltungs-

angestellten erschaffen wurden erhält, wenn die Erfindung überwiegend während der Ar-

beitszeit oder mit Hilfe von Betriebsmitteln der Verwaltung erstellt wurde oder in den 

Tätigkeitsbereich der staatlichen Einrichtungen fällt (s. auch hierzu Abb. 15).179 

 

Abbildung 15: Uniform Patent Policy for Domestic Rights in Inventions (Ausschnitt) 

Quelle: vgl. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-1999-title37-vol1/pdf/CFR-1999-title37-vol1.pdf (abgerufen 
am 23.07.2017). 

 

Diese Punkte beinhalten einige Aspekte, welche in den anderen untersuchten Staaten die-

ser Arbeit vorhanden sind. Diese sind zum Teil in der Definition oder auch als Faktor bei 

der Vergütungshöhenberechnung vorhanden. Zum Beispiel ist in der schweizerischen De-

finition von Gelegenheitserfindungen ebenfalls der Punkt, dass die Erfindung zur Arbeits-

zeit gemacht worden sein muss vorhanden (vgl. 5.2.3.2). Eine weitere Gemeinsamkeit 

findet sich in der österreichischen Definition der Diensterfindung, dass die Erfindung mit 

Hilfe von Erfahrungen oder Hilfsmitteln des Unternehmens beeinflusst wurde (vgl. 

5.1.2). Der letzte Punkt der US-amerikanischen Definition tritt auch in der deutschen Er-

läuterung der Diensterfindung in ähnlicher Weise auf. So heißt es im ArbnErfG, dass die 

Diensterfindung aus der Tätigkeit im Betrieb heraus entstanden sein muss (vgl. 4.2). 

Hinzu kommt, dass Verwaltungsangestellte gemäß 15 U.S.C. § 3710 c (a) (1) (A) (i) des 

Technology Transfer Commercialisation Act of 2000 eine jährliche Prämie von zweitau-

send USD erhalten, sollte die Erfindung vermarktet werden. Sie erhalten zudem fünfzehn 

Prozent der Lizenzgebühren oder sonstigen Einkünfte, die aus der Verwertung der Erfin-

dung in der Folgezeit resultieren.180 

Es ist also festzustellen, dass die USA sehr ähnliche Aspekte wie die Schweiz, Österreich 

und Deutschland bezüglich Erfindungen von Arbeitnehmern als Erkennungsmerkmale 

                                                 
179 Rüve, Lars, S. 159. 
180 Rüve, Lars, S. 160. 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-1999-title37-vol1/pdf/CFR-1999-title37-vol1.pdf
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definiert, dies jedoch nur auf Verwaltungsangestellte, ergo Staatsbedienstete anwendet, 

da die Industrie für die Privatwirtschaft eine solche Zuordnung aus Eigeninteressen ver-

mutlich verhindert. Es stellt sich die Frage, ob es sich hier um ein Lobby-Problem handelt 

und wenn, mit welcher Begründung die Arbeitnehmererfindung eines Staatsbediensteten 

anders behandelt wird als die eines Angestellten im privaten Sektor. 

5.4 Großbritannien 

Ein weiterer Staat, welcher rechtsvergleichend zum deutschen Recht untersucht wird, ist 

Großbritannien. Die aus vier Gebieten (England, Wales, Schottland, Nordirland) beste-

hende Nation ist deshalb interessant, da sie ebenfalls europäisch ist, jedoch innerhalb Eu-

ropas in verschiedenen Gebieten eine Sonderstellung einnimmt. Aktuellster Anlass ist der 

bevorstehende Austritt aus der Europäischen Union, der Brexit.  

5.4.1 Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für Arbeitnehmererfindungen finden sich in den §§ 39-43 des briti-

schen Patentgesetzes, dem Patents Act 1977.181 Wieder ist festzustellen, dass es kein ei-

genes Gesetz für dieses Themengebiet gibt, wie es in Deutschland der Fall ist. Lediglich 

fünf Normen als Teilgebiet des Patentgesetzes regeln die Arbeitnehmererfindungen in 

Großbritannien. Dies könnte begründet sein durch mangelndes Interesse des Staates an 

den Arbeitnehmererfinderschutzinteressen oder auch durch komprimierte Gesetze auf-

grund ähnlicher Sachverhalte im Vergleich zu freien Erfindern.182 Allgemein ist festzu-

stellen, dass in Deutschland die neunundvierzig Normen und die zusätzlichen Richtlinien 

zur Vergütung, Ausdruck für die ausgeprägte kodifizierte Rechtsordnung sind. Im Ge-

gensatz dazu hat das britische Recht sehr viel weniger Gesetzesvorgaben, da die Vertrags-

freiheit einen höheren Stellenwert einnimmt.183 Ferner sei noch erwähnt, dass Großbri-

tannien mit der Reform von 1977 vom Erfinder- auf das Anmelderprinzip übergangen 

ist.184 

                                                 
181 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/grossbritannien/ (abgerufen am 05.06.2017). 
182 Hausmann, Hans-Christian, S. 55. 
183 Hausmann, Hans-Christian, S. 32. 
184 Hausmann, Hans-Christian, S. 196. 
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Arbeitnehmererfindungen international 62 

 
 

 
 

5.4.2 Recht an der Erfindung 

Zunächst wird untersucht, wer das Recht an der Erfindung bei Arbeitnehmererfindungen 

erhält. Dies wird im Section (Sec.) 39 geregelt. Die Erfindung gehört dem Arbeitgeber 

gem. Sec. 39 (1) (a) unter folgenden Voraussetzungen: Wenn die Erfindung im Verlauf 

der normalen Arbeitspflichten (normal duties) gemacht wurde oder im Verlauf der Aus-

übung von besonders übertragenen Arbeitspflichten. Außerdem muss die Erfindung als 

Ergebnis aus diesen Arbeitspflichten vernünftigerweise erwartet werden können.185 

Um dies mit dem deutschen Recht vergleichen zu können, müssen die doch sehr vage 

angewendeten Begriffe näher erläutert werden. So ist unter den normalen Arbeitspflich-

ten, den normal duties, all dies zu verstehen, was im Arbeitsvertrag als job description 

oder auch in Tarifvereinbarungen genannt ist und somit die Aufgaben des Arbeitnehmers 

beschreiben. Sollte also beispielsweise ein Wissenschaftler zum Erfinden angestellt wor-

den sein (employed to invent), ist dies unter den normal duties zusammenzufassen. An-

zumerken ist hierbei noch, dass die Erfindung in das Arbeitsgebiet des Arbeitgebers fallen 

muss, um als Diensterfindung flankiert werden zu können. Dabei ist es auch irrelevant, 

ob dies in der Freizeit entstanden ist.186 

Der zweite Aspekt, welcher näher zu beleuchten ist, sind die besonders übertragenen 

Pflichten, die specifically assiqued duties. Hiermit ist nichts Geringeres gemeint, als dass 

sich im Laufe des Arbeitslebens die Tätigkeit und die damit verbundenen Arbeitspflichten 

ändern, respektive erweitern können. Es sind also zusätzliche Arbeitspflichten, die nicht 

explizit als standardisierte Punkte im Arbeitsvertrag genannt sind.187 

Der letzte zu klärende Aspekt, ist die Erfindung, die vernünftigerweise erwartet werden 

konnte. Darunter ist zu verstehen, dass von einem Mitarbeiter aus einem mechanischem, 

routinemäßigen und / oder nichtkreativen Bereich nicht erwartet wird, dass er Erfindun-

gen macht.188 Anders sieht es z. B. in der Forschungsabteilung aus. Diese Auffassung 

spiegelt sich auch in den deutschen Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmerer-

findungen im privaten Dienst wieder. Richtlinie 34 erläutert explizit in der siebten 

Gruppe, welche Arbeitnehmer im handwerklich-technischen Bereich umfasst, dass nicht 

                                                 
185 Hausmann, Hans-Christian, S. 232. 
186 Hausmann, Hans-Christian, S. 106, 107. 
187 Hausmann, Hans-Christian, S. 114. 
188 Hausmann, Hans-Christian, S. 120. 
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erwartet wird, dass sie Lösungen für konstruktive oder verfahrensmäßige technische Auf-

gaben erbringen.189 

Der bisher beschriebene Sec. 39 (1) (a) ist zu vergleichen mit dem im deutschen Recht 

verwendeten Begriff der Diensterfindung (oder gebundene Erfindung), welche im § 4 (2) 

ArbnErfG beschrieben wird. Diese Erfindungen sind während der Dauer des Dienstver-

hältnisses gemacht und aus der obliegenden Tätigkeit entstanden. Sowohl die britische 

als auch die deutsche Definition der bisher beschriebenen Erfindungen können als größ-

tenteils deckungsgleich betrachtet werden. Beide ordnen das Recht an dieser  Dienster-

findung dem Arbeitgeber zu. 

Weiter wird in Sec. 39 (1) (b) die Besonderheit beschrieben, dass das Recht an der Erfin-

dung auch dem Arbeitgeber zugesprochen wird, sollte der Arbeitnehmererfinder diese 

ebenfalls im Laufe der Arbeitspflicht gemacht haben und aufgrund der Art seiner Pflich-

ten und besonderen Verantwortung eine besondere Verpflichtung haben, die geschäftli-

chen Interessen des Arbeitgebers zu fördern. Hiermit sind schlichtweg Arbeitnehmer in 

höheren Entscheidungsebenen gemeint.190 Dabei ergibt sich aus der Beziehung zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Vertrauensbasis, welche gestört wäre, würde eben 

dieser Arbeitnehmer eine Erfindung für sich beanspruchen wollen. So ist sogar ge-

wünscht, dass eben solche Arbeitnehmer nicht erfinden sollen, um nicht in eine solche 

Konkurrenzsituation mit dem Arbeitgeber zu geraten.191 Sehr deutlich wird dieser Sach-

verhalt wenn man Angestellte in Managerebenen betrachtet, welche den Arbeitgeber als 

alter ego vertreten.192 Vergleichsweise zum deutschen Recht wird dieser Punkt nicht be-

sonders hervorgehoben sondern ergibt sich allgemein im § 4 (2) S. 1 ArbnErfG aus der 

obliegenden Tätigkeit, welche sich bei einem Arbeitnehmer in höheren Entscheidungs-

ebenen logischerweise dahingehend verändert, dass die Verantwortung steigt und die ein-

hergehende Verpflichtung, die Interessen des Arbeitgebers zu fördern.193 Ein Filialleiter 

ist beispielsweise durch das Erfüllen von vorgegebenen Unternehmenszielen, ausge-

drückt in Verkaufszahlen, näher am Unternehmenserfolg beteiligt und sollte sich dieser 

Verantwortung bewusst sein. Dahingehend ergibt sich die besondere Verpflichtung, die 

                                                 
189 Hausmann, Hans-Christian, S. 236. 
190 Hausmann, Hans-Christian, S. 236. 
191 Hausmann, Hans-Christian, S. 124, 125. 
192 Hausmann, Hans-Christian, S. 127. 
193 Hausmann, Hans-Christian, S. 237. 
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Interessen des Arbeitgebers zu fördern, was sich z. B. in einem gut umgesetzten Füh-

rungsstil widerspiegeln kann. Betrachtet man diesen Sachverhalt weiter, ist noch erwäh-

nenswert, dass im deutschen Recht Vorstände und Organmitglieder, welche an höchster 

Stelle als Entscheidungsträger stehen, nicht unter das Arbeitnehmererfindungsgesetz fal-

len. Hier können im Arbeitsvertrag Regelungen bezüglich Erfindungen dieses Personen-

kreises getroffen werden. Es ist jedoch aufgrund der unklaren Sachlage konfliktbehaf-

tet.194 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die bisher beschriebenen Aspekte des Sec. 39 (1) 

(a) und (b), woraufhin die Erfindung dem Arbeitgeber gehören, im Wesentlichen der 

Diensterfindung gemäß deutscher Definition im Arbeitnehmererfindungsgesetz entspre-

chen, wonach die Erfindung ebenfalls dem Arbeitgeber zugeordnet wird. An dieser Stelle 

sei noch erwähnt, dass vor der Reform von 1977 in Großbritannien Faktoren zur Rechts-

inhaberbestimmung genutzt wurden, welche interessanterweise zum Teil noch heute in 

den behandelten Ländern in der Definition der Diensterfindung respektive in den Fakto-

ren zur Bestimmung der Vergütung zu finden sind. Dies wären, dass die Erfindung zur 

Arbeitszeit gemacht worden sein muss, mit Hilfe von Ressourcen des Arbeitgebers sowie, 

dass der Arbeitnehmer einen bestimmten Status im Unternehmen hat. Ferner gehörten 

auch bestimmte Fähigkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers zu den Bestimmungs-

faktoren.195 

Alle anderen Erfindungen gehören laut britischem Gesetz Sec. 39 (2) dem Arbeitnehmer 

und ist mit der deutschen Definition der freien Erfindung gem. § 4 (3) ArbnErfG de-

ckungsgleich. 

5.4.3 Schutzrechtsanmeldung 

In Großbritannien hat der Arbeitgeber gegenteilig zum deutschen Recht keine Pflicht, die 

Arbeitnehmererfindung zum Patent anzumelden. Dies begründet sich darin, dass der Ar-

beitgeber das unternehmerische Risiko trägt und nicht alle Erfindungen, welche er kraft 

Gesetzes erhält, anmelden möchte. So können Innovationen darunter sein, von welchen 

er nicht überzeugt ist. Eine Anmeldung würde Kosten verursachen und somit das er-

wähnte unternehmerische Risiko verstärken. Für den Arbeitnehmer kann dies jedoch 

                                                 
194http://www.mwpatent.de/rechtsgebiete/arbeitnehmererfindungen/geschaeftsfuerererfindun-
gen_sind_keine_diensterfindungen_nach_arbeitnehmererfindergesetz.html (abgerufen am 11.06.2017). 
195 Hausmann, Hans-Christian, S. 129, 130. 

http://www.mwpatent.de/rechtsgebiete/arbeitnehmererfindungen/geschaeftsfuerererfindungen_sind_keine_diensterfindungen_nach_arbeitnehmererfindergesetz.html
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nachteilig sein. So hat dieser keine Möglichkeit einen Vergütungsanspruch zu erhalten 

ohne eine Schutzrechtsanmeldung.196 Vergleichsweise hierzu hat der Arbeitnehmererfin-

der im deutschen Recht durch den Anmeldezwang für den Arbeitgeber deutliche Vorteile. 

Selbst wenn der Arbeitgeber nicht diesem Zwang unterworfen wäre, hat der Arbeitneh-

mer im deutschen Rechtssystem größere Chancen einen Vergütungsanspruch zu erhalten, 

da eine Schutzrechtsanmeldung nicht in allen Fällen erforderlich ist. Denn auch für tech-

nische Verbesserungen können beispielsweise entsprechende Ansprüche gegebenenfalls 

durchgesetzt werden. 

5.4.4 Recht auf Vergütung 

Hier muss zunächst zwischen den beiden Möglichkeiten unterschieden werden, welche 

im vorangegangen Kapitel beschrieben wurde:  

1. Das Recht an der Erfindung hat der Arbeitgeber gem. Sec. 39 (1) 

2. Das Recht an der Erfindung hat der Arbeitnehmer gem. Sec. 39 (2) 

Zu Punkt zwei muss noch ergänzt werden, dass hier der Fall betrachtet wird, dass die 

Rechte zunächst dem Arbeitnehmer gehörten und er sie anschließend dem Arbeitgeber 

durch ein Rechtsgeschäft übertragen oder ihm eine exklusive Lizenz überlassen hat. Denn 

nur in diesen Fällen kann der Arbeitnehmer konsequenterweise als Ausgleich für diese 

Überlassung der Rechte einen Anspruch auf Vergütung haben.197 

Zunächst zu Punkt 1, im Falle des Sec. 39 (1), in welchem die Rechte an der Erfindung 

dem Arbeitgeber kraft Gesetz zustehen. Der Arbeitnehmer hat selbst hier einen Vergü-

tungsanspruch gem. Sec. 40 (1). Dabei sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen, wobei 

der Arbeitnehmer in der Beweispflicht ist: 

1. Ein Patent muss für die Erfindung erteilt worden sein. 

2. Die Erfindung muss einen außergewöhnlichen Gewinn, genannt outstanding be-

nefit, für den Arbeitgeber einbringen. 

3. Ein Beweis muss geliefert werden, der eine Vergütung für den Arbeitnehmer als 

gerecht erklärt.198 

                                                 
196 Hausmann, Hans-Christian, S. 287, 288. 
197 Hausmann, Hans-Christian, S. 147. 
198 Hausmann, Hans-Christian, S. 162. 
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Punkt 1 bedarf keiner ausführlichen Erklärung. Die Erfindung muss beim Patentamt an-

gemeldet worden sein, woraufhin das Schutzrecht erteilt wurde. Der zweite Punkt hinge-

gen ist schwierig darzustellen, da der Arbeitnehmer beweisen muss, welchen Anteil seine 

Erfindung am Gesamtgewinn einnimmt und ob dies wiederum außergewöhnlich ist. Dies 

ist erneut eine sehr vage Definition und bedarf der Einzelbetrachtung eines jeden Falles 

und deren jeweiligen Gesamtbetrachtung.199 Der dritte Punkt soll ausschließen, dass der 

Arbeitnehmererfinder mehrfach für die Erfindung belohnt wird. Denn es könnte sein, dass 

er evtl. schon Prämien für die Erfindung erhalten hat und ein weiterer, viel bedeutsamerer 

Punkt, betrifft das Gehalt. Denn dieses wird kontinuierlich gezahlt, unabhängig davon, 

ob der Arbeitnehmer etwas erfunden hat oder nicht. Dies ist das Sonderleistungsprinzip, 

auf welchem das britische Recht aufbaut.200 Vergleichsweise hierzu wird in Deutschland 

das abgeschwächte Monopolprinzip angewendet, bei welchem die Vergütung dahinge-

hend gerechtfertigt wird, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber aufgrund der Erfindung 

und das anschließende Patent eine Monopolstellung auf dem Markt verschafft. Abge-

schwächt daher, da der Vergütungsanspruch auch besteht, wenn die Erfindung nicht pa-

tentiert wird, wie es bei technischen Verbesserungsvorschlägen z. B. der Fall ist.201 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im deutschen Recht bei Vorliegen einer Diens-

terfindung und der anschließenden Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber ein Vergü-

tungsanspruch besteht gem. § 9 ArbnErfG. Im britischen Recht hingegen sind die oben 

genannten drei Punkte zu erfüllen, welche sich in der Praxis als schwierig erweisen, nicht 

zuletzt, da der Arbeitnehmer in der Beweispflicht ist. Daher erklärt sich auch die Situa-

tion, dass ein Vergütungsanspruch nur in Extremfällen in Großbritannien gewährt 

wird.202 

Im deutschen Recht wird nicht wie im britischen Recht unterschieden, ob das Recht an 

der Erfindung zunächst dem Arbeitnehmer zugestanden hat und dieser es dann auf den 

Arbeitgeber übertragen oder ihm eine exklusive Lizenz überlassen hat.203 In Großbritan-

nien gelten jedoch hierzu folgende Voraussetzungen, um einen Vergütungsanspruch gem. 

Sec. 39 (2) zu erhalten:  

                                                 
199 Hausmann, Hans-Christian, S. 153. 
200 Hausmann, Hans-Christian, S. 163. 
201 Hausmann, Hans-Christian, S. 46. 
202 Hausmann, Hans-Christian, S. 376. 
203 Hausmann, Hans-Christian, S. 318. 
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1. Der Arbeitnehmer muss beweisen, dass die Vorteile, die er aus der Übertragung 

erhalten hat nicht genügend sind im Verhältnis dazu, welche Vorteile der Arbeit-

geber aus dieser Übertragung bekommen hat 

2. Sowie, dass eine zusätzliche Vergütung neben dem Gehalt gerechtfertigt ist.204 

Es ist also festzuhalten, dass der Arbeitnehmererfinder im deutschen Recht deutlich bes-

ser gestellt ist als im britischen Recht, da ein Vergütungsanspruch entsteht, sobald eine 

Diensterfindung vorliegt und diese vom Arbeitgeber in Anspruch genommen wird. In 

Großbritannien hingegen sind weitere Voraussetzungen nötig, sodass es sich als sehr 

schwierig erachtet, einen solchen Anspruch auf Vergütung zu erhalten. An dieser Stelle 

sei jedoch erwähnt, dass es sich hier ausdrücklich um den gesetzlichen Rahmen handelt. 

In der Praxis wird in Großbritannien, wie auch in den USA, hauptsächlich mit Prämien-

systemen gearbeitet, welche zumeist Pauschalvergütungen beinhalten. Durch die sehr of-

fene Vertragsfreiheit ist dies im Wesentlichen barrierefrei zu handhaben.205 Außerdem 

sind sich die Arbeitgeber auch bewusst, welchen Anreiz eine Prämie für den Arbeitneh-

mer bedeuten kann. Eine auf Dauer nicht gewährte Belohnung würde langfristig zu Inno-

vationsverzögerungen führen.206 Auch in Deutschland gibt es Pauschalvergütungssys-

teme. Hauptsächlich sind sie in Großunternehmen anzutreffen.207 Spezielle Abteilungen, 

welche die fachlichen Kompetenzen haben, können sich mit dieser Thematik auseinander 

setzen. Kritiker bemängeln in diesem Zusammenhang das Nachsehen für kleine und mit-

telständische Unternehmen, da diese oftmals nicht die Ressourcen für solche Fachabtei-

lungen haben. Generell wird auch kritisiert, dass die komplizierte Gesetzgebung bezüg-

lich der Vergütungsberechnung eben diese Pauschalvergütungssysteme in den Unterneh-

men beliebter machen. Letztendlich haben die kleinen und mittelständischen Unterneh-

men wiederum das Nachsehen.208 

5.4.5 Höhe der Vergütung 

Gemäß Sec. 41 Patents Act 1977 soll der Arbeitnehmer einen angemessenen Anteil, einen 

fair share vom Gewinn erhalten, welcher der Arbeitgeber aus der Erfindung, des Patents, 

                                                 
204 Hausmann, Hans-Christian, S. 165. 
205 Hausmann, Hans-Christian, S. 29. 
206 Hausmann, Hans-Christian, S. 375, S. 376. 
207 http://www.gkd-rechtsanwaelte.de/publikation/verguetung-von-arbeitnehmererfindungen-in-der-pra-
xis/ (abgerufen am 10.07.2017). 
208 Hausmann, Hans-Christian, S. 378, S. 379. 
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der Rechtsübertragung oder aus dem Eigentum von der Erfindung bezogen hat.209 Diese 

Vergütung kann in einer Einmal- oder einer Ratenzahlung stattfinden210, welches auch 

dem deutschen Recht entspricht. Es wird wiederum unterschieden in Erfindungen, welche 

dem Arbeitgeber kraft Gesetz gehören (Sec. 40 (1)) und Erfindungen, die zunächst dem 

Arbeitnehmer gehören aber auf den Arbeitgeber übertragen oder lizenziert wurden. Be-

züglich der Erstgenannten hängt die Vergütungshöhe von folgenden vier Faktoren gem. 

Sec. 41 (4) Patent Acts 1977 ab: 

1. Die Art der Arbeitspflichten und die Entlohnung dieser und evtl. andere Vorteile, 

welche aus der Erfindung bereits gezogen wurden. 

2. Bemühungen und bisherige Fähigkeiten des Arbeitnehmers. 

3. Anstrengungen und Fähigkeiten anderer Personen, die an der Erfindung beteiligt 

waren. 

4. Beitrag des Arbeitgebers durch Bereitstellung von Ressourcen und kaufmänni-

sche Aktivitäten. 

Diese vier Aspekte sind im Wesentlichen mit den Anteilsfaktoren in den Richtlinien für 

die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen zu vergleichen, welche die Vergütungshöhe 

von Arbeitnehmererfindungen im deutschen Recht bestimmen.211 Bezüglich Punkt drei 

und vier sind auch Parallelen zur schweizerischen Vergütungsberechnung für Gelegen-

heitserfindungen erkennbar. 

Der nächste zu untersuchende Fall ist, wenn die Erfindung vom Arbeitnehmer an den 

Arbeitgeber übertragen oder lizenziert wurde. Hier erlangt der Arbeitnehmererfinder nur 

einen Vergütungsanspruch, sollte dieser keinen angemessenen Anteil, den fair share, er-

halten haben.212 Dann gelten wiederum folgende leicht abgeänderte drei Kriterien gem. 

Sec. 41 (5) Patent Acts 1977: 

1. Lizenzbedingungen: je günstiger diese für den Arbeitnehmer ausfallen, desto ge-

ringer ist sein Vergütungsanspruch. 

2. Beteiligung Dritter: je mehr Miterfinder es gibt, desto geringer wird der eigene 

Anteil. 

                                                 
209 Hausmann, Hans-Christian, S. 166. 
210 Hausmann, Hans-Christian, S. 167. 
211 Hausmann, Hans-Christian, S. 170. 
212 Hausmann, Hans-Christian, S. 176. 
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3. Beteiligung des Arbeitgebers: Beitrag des Arbeitgebers durch Bereitstellung von 

Ressourcen und kaufmännische Aktivitäten.213 

Es ist festzuhalten, dass in Großbritannien oft sehr offene, nicht abschließende Begriffe 

verwendet werden, welche auf die hoch gewichtende Vertragsfreiheit zurückzuführen 

sind. Für den Arbeitnehmer kann dies kritisch sein, da sie leicht zu Ungunsten dessen 

ausgelegt werden können. So ist im deutschen Recht vergleichsweise viel kodifiziert und 

auch kompliziert. Jedoch kann es als systematische und weniger willkürliche Art und 

Weise der Ermittlung der Vergütungshöhe bewertet werden.214 

6 Schlussteil 

6.1 Zusammenfassung  

Es ist festzuhalten, dass das Arbeitnehmererfindungsgesetz sehr speziell bezüglich der 

Arbeitnehmerfreundlichkeit ist. Selbst in Deutschland nimmt dieses Gesetz eine Sonder-

stellung ein.215 Dies wird vor allem ersichtlich, wenn man es mit dem Urheberrecht, wel-

ches gleichen Ursprungs ist, vergleicht. Beide setzen eine individuelle geistige Leistung 

voraus – bei Arbeitnehmererfindungen im technischen, beim Urheberrecht im kulturellen 

Bereich. Der entscheidende Unterschied ist, dass bei letzterem der Arbeitgeber gemäß § 

43 UrhG einen Anspruch auf Einräumung von Nutzungsrechten hat, der Arbeitnehmer-

urheber jedoch kein Recht auf eine gesetzliche Vergütung. Ausnahmen bilden die §§ 32, 

32a UrhG. Gegenteilig ist es im Arbeitnehmererfindungsrecht: sobald der Arbeitgeber 

die Erfindung in Anspruch nimmt, hat der Erfinder ein Recht auf eine gesonderte Vergü-

tung.  

Alles in allem wird deutlich, dass das Arbeitnehmererfindungsgesetz stark bemüht ist, ein 

für beiderseitiges befriedigendes Ergebnis zu erzielen. Es sei erwähnt, dass der starke 

Arbeitnehmerschutzgedanke dieses Gesetzes oft als Hauptgrund angesehen wird, dass 

keine Harmonisierung bezüglich eines einheitlichen europäischen Arbeitnehmererfin-

dungsrechts stattfinden kann.216 Dies bezieht sich auf das in Deutschland herrschende 

abgeschwächte Monopolprinzip. Dieses bewirkt, dass der Arbeitnehmererfinder das 

                                                 
213 Hausmann, Hans-Christian, S. 177, 178. 
214 Hausmann, Hans-Christian, S. 339. 
215 Hausmann, Hans-Christian, S. 29. 
216 Hausmann, Hans-Christian, S. 29. 
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Recht auf eine gesonderte Vergütung hat, da er dem Arbeitgeber durch die Erfindung ein 

Monopol auf dem Markt verschafft und ihm die Rechte an der Erfindung überlässt. Dies 

kann auch als Begründung genutzt werden, wenn die Erfindung nicht zum Patent ange-

meldet wird, jedoch ähnlichen Nutzen schafft (vgl. 4.10). Diese Regelung des gegensei-

tigen Nutzenstiftens ist auch von Bedeutung in der stets voran schreitenden Entwicklung 

im Zuge der Arbeitswelt 4.0, welche auch u. a. die Globalisierung beinhaltet. Denn solche 

Vorzüge haben Arbeitnehmer, wie auch aus dem Rechtsvergleich ersichtlich, in wenigen 

Fällen. Auch im Hinblick auf Mitarbeiterentsendung ist zu beachten, dass je nach Situa-

tion unterschiedliche Gesetze Anwendung finden können. 

Im Vergleich mit den behandelten Staaten schützt Deutschland außerordentlich stark die 

Belange des Arbeitnehmers. Österreich, welches sich stark an den deutschen Gesetzes-

vorgaben orientiert, hat zwei erwähnenswerte Unterschiede aufzuweisen. Zum einen 

muss eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vorliegen, 

sodass eine Erfindung möglicherweise als Diensterfindung deklariert und in Anspruch 

genommen werden kann und eine Vergütung zu Gunsten des Arbeitnehmers erfolgen 

kann. Andernfalls hat zwar der Arbeitnehmer alle Rechte an seiner Erfindung. Dies kann 

jedoch aufgrund von finanziellen Defiziten und Unkenntnis über die Vorgehensweise be-

züglich der Verwertung von Patenten ungünstig für den Arbeitnehmer ausfallen. Diese 

Vereinbarung ist in Deutschland keine Voraussetzung. Der zweite Aspekt, welcher deut-

lich ungünstiger für den Arbeitnehmer ausfällt als in Deutschland, ist die Tatsache, dass 

der Arbeitnehmer bei versäumter Meldung der Erfindung schadensersatzpflichtig ge-

macht werden kann, was ein hohes finanzielles Risiko für diesen bedeuten kann.  

In der Schweiz besteht für Diensterfindungen kein Vergütungsanspruch. Jedoch für Ge-

legenheitserfindungen, welche z. B. aus Zufall zur Erleichterung eines Arbeitsvorganges 

gemacht wurden, kann eine Vergütung erfolgen, wenn eine vorherige Vereinbarung über 

den Erwerb von Gelegenheitserfindungen getroffen wurde. Die Vergütungsberechnung 

erfolgt im Wesentlichen analog der deutschen Berechnung.  

In den USA haben die Arbeitnehmererfinder keinen Anspruch auf eine gesonderte Ver-

gütung. Dort unterliegt es der freien Vereinbarung, ob und in welcher Höhe der Arbeit-

nehmer für seine Erfindung entlohnt wird. Es gibt jedoch auch regionale Unterschiede 

bezüglich des Arbeitnehmerschutzes. Dies betrifft jedoch nicht die Vergütungsregelung 

sondern die Übertragung der Immaterialgüterrechte, welche generell im Voraus an den 



 
Schlussteil 71 

 
 

 
 

Arbeitgeber abgetreten werden und sogar solche einschließt, welche vor und nach der 

Beschäftigung entstanden sind. In Kalifornien, welches auch der Bundesstaat vom Silicon 

Valley ist, wurden arbeitnehmerfreundlichere Regelungen getroffen.  

In Großbritannien hat der Arbeitnehmer zwar einen Vergütungsanspruch für Arbeitneh-

mererfindungen. Jedoch sind die Voraussetzungen dafür in so hoher Komplexität, dass 

nur in Extremfällen von Gesetzes wegen eine Vergütung gezahlt wird.  

Ergänzend ist festzuhalten, dass sowohl in den USA als auch in Großbritannien die Ar-

beitnehmer kraft Gesetzes keinen bzw. nur unter erschwerten Bedingungen einen An-

spruch auf Vergütung haben. Jedoch existieren in vielen Unternehmen Pauschalvergü-

tungssysteme, sodass die Arbeitgeber auf freiwilliger Basis den Arbeitnehmer entlohnen. 

Dies hat vor allem motivationstechnische Hintergründe. 

Die bisherige Zusammenfassung zeigte die positiven Aspekte des Arbeitnehmererfin-

dungsgesetzes auf. Nun werden auch die negativen Seiten beleuchtet. Als Hauptkritik-

punkt wird immer wieder die komplexe Vergütungsberechnung genannt (vgl. 4.5.2). Vor 

allem kleine und mittelständische Unternehmen haben weder die fachliche Kompetenz 

für die Vergütungsberechnung selbst durchzuführen, noch die finanziellen Ressourcen, 

um sich kompetente Unterstützung zu suchen. Dieser Punkt stand schon vor dem Patent-

rechtsvereinfachungs- und modernisierungsgesetz, welches zum 01.10.2009 in Kraft ge-

treten ist, zur Diskussion. Als Ergebnis konnte die kleine Reform verzeichnet werden, 

welche z. B. den Rechtsübergang der Diensterfindungen, welcher nun automatisch gene-

riert wird, sollte der Arbeitgeber nichts Gegenteiliges vermerken, stattfindet. Außerdem 

wurde die Schriftform für alle maßgeblichen Erklärungen durch die Textform ersetzt und 

die beschränkte Inanspruchnahme wurde abgeschafft217, welche ohnehin in der Praxis 

kaum Anwendung fand. Der wohl am meisten diskutierte Punkt bezüglich der Vergütung 

wurde jedoch nicht verändert. Ein Referentenentwurf sah als Lösung eine Pauschalver-

gütung vor, welche aufgrund der Sorge der Gewerkschaften, die Arbeitnehmer würden 

schlechter gestellt werden, verworfen wurde. Die Praxis sieht so aus, dass große Unter-

nehmen ein internes Vergütungssystem entwickelt haben, welches Zeit und Kosten im 

Vergleich zur komplexen gesetzlichen Kalkulation sparen soll. Kleine und mittelständi-

sche Unternehmen stehen weiterhin vor einem großen Problem. Kritiker unterstützen die 

                                                 
217 http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/neuerungen-von-1-10-2009/ (abgerufen am 
16.07.2017). 

http://www.arbeitnehmererfindungsgesetz.com/neuerungen-von-1-10-2009/
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Aussage, die derzeitige gesetzliche Vergütungsberechnung sei problematisch, da außer-

ordentlich viele Unternehmen ein internes Vergütungssystem statt der Gesetzesvorgaben 

nutzen. Grund hierfür sei ausschließlich die Komplexität. Somit kann die momentan herr-

schende Vorgabe zur Berechnung aus dem ArbnErfG nicht nutzerfreundlich sein.218 

Aus den behandelten Ländern dieses Rechtsvergleichs konnte keine genügende Lösungs-

möglichkeit für den zuvor genannten Kritikpunkt geschöpft werden. Grund hierfür ist, 

dass zum Teil kein gesetzlicher Anspruch auf eine Vergütung besteht, sodass damit die 

Problematik der Berechnung nicht auftaucht. Dies wäre in den USA der Fall und auch in 

Großbritannien, da dort selten ein Vergütungsanspruch gewährt wird. Österreich hat 

ebenfalls keine Lösung für dieses Problem, da sich diese Nation größtenteils an dem deut-

schen Recht orientiert. In der Schweiz wird die Art der Vergütungsberechnung von dem 

Bundesrat präzisiert gemäß Art. 40 e (5) PatG. Eine detaillierte Kalkulationsweise konnte 

nicht auskundig gemacht werden.  

6.2 Eigene Lösungsvorschläge 

Aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse aus dem Rechtsvergleich, welche Lösungen 

für problematische Aspekte des Arbeitnehmererfindungsgesetzes finden sollten, folgen 

nun eigene Vorschläge diesbezüglich. Die zu lösende Problematik bezieht sich auf die 

komplexe Vergütungsberechnung in Deutschland. 

Zunächst sollte eine erneute Prüfung des Referentenentwurfs aus dem Jahre 2009 in Be-

tracht gezogen werden. Da Pauschalvergütungssysteme in Unternehmen häufig genutzt 

werden, um die derzeitigen gesetzlichen Vorgaben zu vereinfachen, sollte diese Möglich-

keit erneut untersucht werden. So findet sie aufgrund der häufigen Nutzung Akzeptanz 

und stellt somit eine gute Lösungsmöglichkeit dar. Weitere Vorteile sind vgl. Kapitel 

4.5.2 zu entnehmen. 

Eine weitere Idee ist es, die Arbeitnehmer nicht über eine Vergütung zu entlohnen, son-

dern über Unternehmensanteile, sofern dies durch die Rechtsform des Unternehmens 

möglich ist, zu beteiligen. Dies hat zum Vorteil, dass der Bezug zum Unternehmenserfolg 

verstärkt wird, da der Arbeitnehmer selbst Anteile dessen hat. Somit könnte dies innova-

tionsfördernd sein. Außerdem wird die Bindung des Arbeitnehmers an das Unternehmen 

                                                 
218 Hausmann, Hans-Christian, S. 379. 
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gestärkt, was wiederum eine Fluktuation vermeiden könnte sowie hat dies wiederum den 

möglichen Effekt, dass mehr Innovationen entstehen. Auch die Komplexität der Vergü-

tungsberechnung könnte somit reduziert werden, da Unternehmensanteile in Form von 

Aktienanteilen nicht beliebige Größen haben, sondern festgelegt sind. 

Ein letzter eigener Vorschlag zur Lösung des Problems der komplexen Vergütungsbe-

rechnung ist, das Folgerecht analog § 26 UrhG im Arbeitnehmererfindungsgesetz wie 

folgt anzuwenden: Zunächst würde ein Pauschalvergütungssystem entwickelt werden, 

ähnlich wie es im Referentenentwurf aus dem Jahre 2009 vorgeschlagen wurde. Die Be-

fürchtungen der Gewerkschaften, die Arbeitnehmer könnten dadurch schlechter gestellt 

werden, können mit Hilfe des Folgerechts ausgehebelt werden. Somit könnte zunächst 

eine pauschale Vergütung erfolgen. Sollte sich dann im Nachhinein herausstellen, dass 

die Arbeitnehmererfindung einen außerordentlichen Erfolg verbuchen kann, so könnte 

der Arbeitnehmererfinder eine weitere Vergütung erhalten. Auch bei Lizenzeinnahmen 

sollte der Erfinder entsprechend beteiligt werden. Diese analoge Anwendung liegt nahe, 

haben doch sowohl das Urheberrecht als auch das Erfinderrecht die gleiche Vorausset-

zung: individuelle geistige Leistung (vgl. Kapitel 2.2.1). 

6.3 Fazit und Ausblick 

Das Ziel dieser Bachelor-Thesis war, das Arbeitnehmerfindungsgesetz darzustellen und 

mögliche Kritikpunkte herauszufinden. Lösung dieser sollten durch einen Rechtsver-

gleich ausgewählter Länder gefunden werden. Da dies zum einen durch nicht vorhandene 

gesetzliche Vergütungsansprüche und zum anderen durch ähnliche Verhältnisse analog 

zu Deutschland nicht erreicht werden konnte, wurden drei eigene Lösungsvorschläge dar-

gestellt. Da die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft weiterhin auf das Wissen und 

die Kreativität der Arbeitnehmer angewiesen sein wird und dies in diesem Zusammen-

hang auch Arbeitnehmererfindungen betreffen wird, sollte dieses Themengebiet weiter 

erforscht werden. Durch die Globalisierung ist außerdem das Kollisionsrecht, welches bei 

Mitarbeiterentsendung Anwendung findet, ein interessanter möglicher Forschungsstrang 

in Zusammenhang mit Arbeitnehmererfindungen. Im Falle von Unternehmenszusam-

menschlüssen könnte die Behandlung dieser Thematik ebenfalls erforscht werden. Ferner 

wäre von Bedeutung, wie die Verwertung von Hochschulerfindungen im Rechtsvergleich 

stattfindet, da dies in Deutschland ebenfalls kritisiert wird (vgl. Kapitel 4.13). 
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